N\ Christian-von-Bomhard Schule Uffenheim
Evangelische Internatsschule
Gymnasium, Realschule, Fachoberschule
Im Kramersgarten 10, 97215 Uffenheim R

Schulvertrag
fiir die Schiilerin /
den Schiiler Name, Vorname geboren am
O Realschule
e in die O Gymnasium
Eintrittsdatum 14.09.2021 Jahrgangsstufe [ Fachoberschule fir Sozialwesen
O Fachoberschule fiir Wirtschaft u. Verwaltung
Vorbemerkungen

Die Christian-von-Bomhard Schule Uffenheim ist
eine staatlich anerkannte Ersatzschule in freier Tragerschaft

Sie nimmt Schulerinnen und Schiler in das Gymnasium, die Realschule und die Fachoberschule fur
Sozialwesen sowie Wirtschaft und Verwaltung auf.

Sie ist gemaf Art. 100 Abs. 2 des BayEUG verpflichtet, bei der Aufnahme, beim Vorriicken und beim
Schulwechsel von Schilerinnen und Schillern sowie bei der Abhaltung von Prifungen die fiir 6ffentliche
Schulen geltenden Regelungen anzuwenden.

Die Zeugnisse und Abschlusse aller ihrer Schularten verleihen die gleichen Berechtigungen wie die der
offentlichen Schulen.

eine evangelische Schule

Sie bemiht sich in besonderem Malf3 darum, christliche Grundsétze im Schulalltag umzusetzen und
Christsein in der Schulgemeinschaft erfahrbar zu machen. Der Unterricht geht von einem padagogischen
Selbstverstandnis aus, das auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes die wechselseitige
Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden in den Mittelpunkt riickt. Sie will daher im Sinne einer
Schulgemeinde Lebens- und Lernort christlicher Verantwortung sein. Sie ladt zu verschiedensten Formen
von Gemeinschaft ein und bemiiht sich, auf vielfaltigen Wegen den christlichen Glauben zu ermdglichen,
zu vertiefen und religiése Bildung zu fordern. Sie strebt in allen Fachern ein sachgemafies Unterrichten
unter Einbeziehung religiéser und ethischer Fragestellungen an und versucht eine Schulkultur zu pflegen,
die das achtsame Miteinander aller an der Schule Beteiligten erfahrbar macht. Damit soll den Heran-
wachsenden ein Beispiel fir eine Lebensgestaltung in christlicher Verantwortung gegeben werden. Als
evangelische Heimschule nimmt sie neben Schilerinnen und Schiilern aus der Region auch Kinder auf,
fur die eine Erziehung in einem evangelischen Internat gewiinscht wird.

1. Vertragspartner

Zwischen der Christian-von-Bomhard Stiftung Uffenheim, vertreten durch den Gesamtschulleiter der
Christian-von-Bomhard Schule Uffenheim, und

Name, Vorname der Eltern

wohnhaft in (StraRe Haus Nr.)

(PLZ Ort)

beziehungsweise

Herrn / Frau
als volljahrige(n) Schiler/in

wohnhaft in

wird der nachstehende Schulvertrag geschlossen.



2. Probezeit
Fur die Probezeit gelten jeweils die staatlichen Bestimmungen fur die einzelnen Schularten.

3. Kosten des Schulbesuchs

Die mit dem Schulbesuch verbundenen Aufwendungen gehen aus der beiliegenden Kostenordnung
hervor, die in ihrer jeweiligen Fassung Bestandteil dieses Vertrages ist. Die Hohe der Schulbesuchs-
kosten wird von der Christian-von-Bomhard Stiftung spéatestens jeweils am 2. Mai eines Jahres fir das
darauf folgende Schuljahr gemaf § 315 BGB unter Beriicksichtigung der allgemeinen Einkommens-
und Preisentwicklung festgesetzt. Der Elternbeitrag kann im Rahmen der Sonderausgaben steuerlich
geltend gemacht werden. In begrindeten Einzelfallen kann die Stiftung auf Antrag ganz oder teilweise
von den Zahlungen befreien. Entsprechende Formblattantrage sind bis spatestens 31. Oktober
des laufenden Schuljahres beim Rechtstrager zu stellen. Die Zahlung vorstehender Schulbe-
suchskosten kann aus Griinden eines mdoglichst rationellen und Kosten sparenden Verfahrens aus-
schlie3lich im Wege des Lastschriftverfahrens (Bankeinzug) erfolgen. Wir bitten um Verstandnis,
dass wir deswegen den Abschluss des Schulvertrages generell davon abhangig machen miissen,
dass die Einzugserméachtigung unter Ziff. 4 durch eine rechtswirksame Unterschrift erteilt wird. Ohne
die Unterzeichnung der Einzugserméchtigung kommt der Schulvertrag nicht zustande.

4. SEPA-Lastschriftmandat

Glaubiger-Identifikationsnummer: DE11STI00000279422, Mandatsreferenz: je ,Nachname Vorname*
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung (Schulgeld u. Materialgeld).

Ich erméchtige die Christian-von-Bomhard Stiftung, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Christian-von-Bomhard Stiftung auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.

Die Lastschriften werden ab dem 15. September — jeweils zum 15. des Monats oder dem darauf
folgenden Werktag eingezogen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen.

Ich verpflichte mich, fur entsprechend ausreichende Deckung des vorstehenden Kontos zur Zahlungs-
falligkeit zu achten. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoflhrenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlésung der Lastschrift. Etwaige Rucklastschriftge-
bihren der Bank aufgrund eines unberechtigten Widerspruchs des Einzuges oder aufgrund mangeln-
der Deckung des Kontos gehen zu Lasten der Schilereltern, bzw. des Schulers/der Schilerin.

(Kontoinhaber — Nachname, VVorname)

(IBAN)

Name der Bank:

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers



5. Religionsunterricht

Der Besuch des Unterrichtes in evangelischer oder katholischer Religionslehre ist Pflicht. Unterricht in
Ethik wird nicht erteilt.

6. Hausordnung

Die Hausordnung (Bomformula) ist Bestandteil dieses Vertrages. Mit der Unterschrift wird deren
Empfang bestéatigt.

7. Unfall-Versicherung

Auf dem Schulweg, wahrend des Unterrichts und wahrend schulischer Veranstaltungen sind die Schi-
lerinnen und Schiler im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gemal § 2 Abs. 1 Nr. 8 SGB VI
gegen Unfélle versichert (gilt nicht fur Unfalle auf dem Schulgelande, die auRerhalb der Unterrichtszei-
ten/auBerhalb von Schulveranstaltungen passieren). Unfélle sind sofort im Sekretariat zu melden.

8. Haftung

Die Christian-von-Bomhard Stiftung haftet nicht fir Beschadigung oder Verlust von Gegenstanden
jeder Art, die von dem Schuler/der Schilerin oder Dritten eingebracht wurden. Ansonsten ergibt sich
die Haftung des Schultragers nach dem birgerlichen Recht.

9. Beendigung des Schulvertrages

9.1 Wenn eine Probezeit nicht bestanden wurde, endet dieser Vertrag automatisch.

9.2 Der Schulvertrag wird automatisch mit Ablauf des Tages beendet, an dem der Schuler/die
Schiulerin das Ziel der jeweiligen Schulart erreicht hat (Datum des Abschlusszeugnisses).

9.3 Der Vertrag ist durch beide Vertragspartner jeweils zum Monatsende mit einer Frist von vier
Wochen kiindbar.

9.4 Wenn ein wichtiger Grund vorliegt, ist die Kiindigung des Schulvertrages durch beide Vertrags-
partner ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist mdglich. Solche Griinde sind fir die Schule insbe-
sondere:

e wenn die Erziehungsberechtigten oder der Schiler/die Schilerin sich in Gegensatz zum

Bildungs- und Erziehungsziel der Schule stellen

e Erhebliche VerstoRe gegen diesen Vertrag, die staatliche Schulordnung oder die Hausordnung

¢ unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht oder von Unterrichtspraktika

e Einbringen, Genuss oder Vertrieb von Drogen, Alkohol oder Rauschmitteln

¢ hinreichender Verdacht strafbarer Handlungen innerhalb und auf3erhalb der Schule

e wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Lehrkréften, Eltern und/oder dem
Schuler/der Schilerin nicht mehr moglich ist

¢ Rickstand mit der Bezahlung von Schulgeld, Materialgeld, oder der Begleichung sonstiger
Gebihren und Auslagen von mehr als zwei Monaten trotz Mahnung

Die Kiindigung des Vertrags bedarf auf beiden Seiten der Schriftform. Eine schriftliche Begriin-
dung soll vorgelegt werden.

10. Ordnungsmafdnahmen als Erziehungsmafdnahmen

Zur Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags oder zum Schutz von Personen oder Sachen
kénnen nach dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit Ordnungsmaflinahmen gegeniiber Schilerinnen
und Schilern getroffen werden, soweit andere Erziehungsmaflinahmen nicht ausreichen. Hierbei ist

uns die enge Zusammenarbeit und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ein sehr wichtiges Anliegen.
Bei der Wahl der Erziehungsmaf3nahmen orientiert sich unsere Schule grundsétzlich am Art. 86 des
Gesetzes Uber das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), wobei aber auch im Sinne einer
individuellen Wirdigung des Einzelfalls weitere padagogische MaRnahmen ergriffen werden kénnen. An
die Stelle der Androhung der Entlassung und der Entlassung tritt die Androhung der auf3erordentlichen
Kindigung des Schulvertrags bzw. die Kiindigung des Schulvertrags (vgl. Punkt 9).
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11. Datenschutz

Mit der Speicherung der im Schulvertrag aufgenommenen Daten besteht Einversténdnis. Die Schule
verpflichtet sich, diese Daten unter Beachtung des Datenschutzgesetzes zu behandein.

12. Giitliche Einigung

Sollten sich aus diesem Vertrag Streitpunkte ergeben, so sollen in jedem Falle alle Beteiligten
zunéchst bemuht sein, eine gitliche Einigung herbeizufiihren.

13. Gerichtsstand
Fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Neustadt an der Aisch vereinbart.

14. Schlussbestimmungen

e Die Hausordnung, die Schulgeldregelung, die Gebuihrenordnung und die Erklarung tber die Schul-
geldférderung sind Bestandteile dieses Vertrages. |lhr Empfang wird durch die Unterschrift
bestatigt.

e Durch die Unterschrift wird auch der Erhalt eines Abdruckes der derzeit gultigen Fassung dieses
Vertrags bestatigt.

e Bei Eintritt der Volljahrigkeit der Schilerin/des Schilers wird der Vertrag als Vertrag zugunsten
Dritter nach § 328 BGB fortgesetzt.

e Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bedirfen der Schriftform.
e Sollte eine dieser Vereinbarungen unwirksam sein, so erfasst die Unwirksamkeit nicht den

gesamten Vertrag. An die Stelle der unwirksamen Vereinbarung treten entweder die gesetzlichen
Bestimmungen oder ersatzweise eine Regelung, die dem Willen der Vertragspartner entspricht.

Die vorliegende Fassung des Schulvertrages wurde vom Stiftungsausschuss der Christian-von-
Bomhard Stiftung am 21. April 1999 beschlossen.

Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten bzw. der/s Schilerin/s

Uffenheim, 01.09.2021

Ort, Datum OStD i. K. Alfred Lockl
(Gesamtschulleiter)



Anlage zum Schulvertrag

R

Erklarung zur Schulgeldférderung

(vgl. Punkt 3 des Schulvertrags sowie die Kosten- und Gebuhrenordnung)

flr die SchUlerin / den SCRUIET......co. e

Hiermit erklare ich, dass mir bzw. meiner Tochter / meinem Sohn im Rahmen einer
anderweitigen offentlichen Férderung das Schulgeld

|:| nicht

|:| teilweise, namlich in Héhe von ................ € monatlich

ersetzt wird.

Ich bin verpflichtet, die Schule unverziiglich davon zu unterrichten, wenn sich an die-
sem Sachverhalt etwas andert.

Ort, Datum Unterschrift des / der Personensorgeberechtigten
oder des volljahrigen Schilers / der volljahrigen Schilerin



I
’t CHRISTIAN
=" VON

BOMHARD

SCHULE Formblatt fiir den Notfall

Wenn |hr Kind tiber schlimme Schmerzen klagt oder einen Unfall in der Schule hat, missen wir schnell und
ohne Umwege einen Elternteil oder eine andere Person |hres Vertrauens benachrichtigen kénnen.

Fillen Sie dieses Blatt bitte sorgfaltig aus und geben Sie moglichst nicht nur Ihre Telefonnummer an.
(Datenschutz ist gewahrleistet)

AnschlieRend geben Sie das Formblatt bitte umgehend an die Christian-von-Bomhard Schule zurick.
Sollten sich im Laufe der Schulzeit Ihres Kindes Anderungen in der Adresse oder Telefonnummer (Wechsel
Mobilfunkvertrag!) ergeben, denken Sie bitte daran, uns zu informieren. Vielen Dank!

Name des Schiilers/der Schiilerin: , Klasse

Sorgerecht bei |:| Eltern O Mutter O Vater

Lese-/Rechtschreibstérung vorhanden? [ Nein

O Ja = Attest muss vor Probeunterricht vorliegen!

Chronische Erkrankungen / Allergien, von welchen wir wissen sollten:

Mutter Vater

Name

Vorname

Festnetz zuhause

Mobil

Telefon tagstiber/dienstlich

E-Mail (Pflichtangabe)

Weitere Personen lhres Vertrauens: Tel.:

(z. B. Oma, Tante, Nachbarin etc.) Tel.:
Tel.:

Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten



DATENSCHUTZERKLARUNG
,Minderjdhrige Schiilerinnen und Schiiler” R

R
SCHULE

Christian-von-Bomhard-Schule
Einwilligung in die Veréffentlichung von personenbezogenen Daten
(einschlieBlich Fotos)

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schiilerinnen und Schiiler,

in geeigneten Fallen wollen wir Informationen Uber Ereignisse aus unserem Schulleben — auch personen-
bezogen — einer groReren Offentlichkeit zuginglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rah-
men der padagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veroffentlichen.
Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen tber Schulausfliige, Schiilerfahrten,
Schileraustausche, (Sport-)Wettbewerbe oder Unterrichtsprojekte in Betracht.

Hierzu mochten wir im Folgenden lhre/Eure Einwilligung einholen.

AL

OStD . K. Alfred Lockl

(Gesamtschulleiter)

Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schillerin / des Schiilers

Hiermit willige ich/willigen wir in die Veroffentlichung von personenbezogenen Daten einschlieBlich Fotos
der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein (bitte ankreuzen):

= Jahresbericht der Schule OJa 0O Nein
(soweit Veroffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz lber das Erziehungs- und Unter-
richtswesen zulassig),

= ortliche Tagespresse OJa 0O Nein
(FLZ, Main-Post, Mitteilungsblatt der Stadt Uffenheim) und

= WorldWideWeb OJa [ Nein
(Homepage der Schule, Social Media)

Veroffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Bei einer Veroffentlichung im Internet kdnnen die personenbezogenen Daten (einschlieBlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert
werden. Die Daten kdnnen damit etwa auch Uber so genannte ,Suchmaschinen” aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen
werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfligbaren personenbezogenen Daten verknlpfen
und damit ein Personlichkeitsprofil erstellen, die Daten verandern oder zu anderen Zwecken verwenden.

Die Rechteeinrdaumung an den Fotos erfolgt ohne Verglitung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht mit alphabetischen Na-
menslisten und Geburtsdaten versehen. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht
umfasst.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeit-
lich unbeschrankt, d.h. iber das Schuljahr und auch lber die Schulzugehorigkeit hinaus. Die Einwilligung ist
freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

[Ort, Datum]

und
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schiilerin / des Schilers]




DATENSCHUTZERKLARUNG R
»Volljahrige Schiilerinnen und Schiiler”

CHRISTIAN
VON
BOMHARD

st Christian-von-Bomhard-Schule
Einwilligung in die Veréffentlichung von personenbezogenen Daten

(einschlieBlich Fotos)

Sehr geehrte Schilerinnen und Schiiler,

in geeigneten Fallen wollen wir Informationen (iber Ereignisse aus unserem Schulleben — auch personenbezo-
gen — einer groReren Offentlichkeit zugénglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der
padagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veroffentlichen. Neben
Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen tber Schulausfliige, Schilerfahrten, Schi-
leraustausche, (Sport-)Wettbewerbe oder Unterrichtsprojekte in Betracht.

Hierzu mochten wir im Folgenden lhre/Eure Einwilligung einholen.

A

OStD i. K. Alfred Lockl

(Gesamtschulleiter)

Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schilerin / des Schiilers

Hiermit willige ich/willigen wir in die Veroffentlichung von personenbezogenen Daten einschlieBlich Fotos
der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:

= Jahresbericht der Schule |:| Ja |:| Nein
(soweit Veroffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz liber das Erziehungs- und Unter-
richtswesen zulassig),

= ortliche Tagespresse I:' Ja |:| Nein
(FLZ, Main-Post, Mitteilungsblatt der Stadt Uffenheim) und

= WorldWideWeb I:l Ja |:| Nein
(Homepage der Schule, Social Media)

Veroffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Bei einer Veroffentlichung im Internet kdnnen die personenbezogenen Daten (einschlieBlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert
werden. Die Daten konnen damit etwa auch Uber so genannte ,Suchmaschinen” aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen
werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfligbaren personenbezogenen Daten verknlpfen
und damit ein Personlichkeitsprofil erstellen, die Daten verdndern oder zu anderen Zwecken verwenden.

Die Rechteeinrdumung an den Fotos erfolgt ohne Vergilitung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht mit alphabetischen Na-
menslisten und Geburtsdaten versehen. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht
umfasst.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeit-
lich unbeschrankt, d.h. iber das Schuljahr und auch lber die Schulzugehorigkeit hinaus. Die Einwilligung ist
freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Ort, Datum Unterschrift der Schiilerin / des Schiilers



Kenntnisnahme R

Ich habe die Absenzenregelung der Christian-von-Bomhard Schule (FOS)
erhalten und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum: Unterschrift des Erziehungsberechtigten bzw. der/s Schiilerin/s

Erklarung

Hiermit erklare ich, dass ich tber die gesundheitlichen Anforderungen und
Mitwirkungspflichten nach § 34 des Infektionsschutzgesetzes belehrt worden
bin.

Ort, Datum: Unterschrift des Erziehungsberechtigten bzw. der/s Schiilerin/s

Erkldarung

Hiermit erklare ich, dass ich dartiber informiert worden bin, dass der
Religionsunterricht an der Christian-von-Bomhard Schule verpflichtend ist.

Mein Sohn / meine Tochter soll den evangelischen Religionsunterricht besuchen.

katholischen Religionsunterricht besuchen.

Ort, Datum: Unterschrift des Erziehungsberechtigten bzw. der/s Schiilerin/s

Erkldarung

Hiermit erklare ich, dass ich einverstanden bin, dass die von mir bei der
Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse fiir das Eltern-Informationssystem
»ClaXss“ verwendet wird. Elternbriefe werden somit kinftig an meine E-Mail-
Adresse versandt.

Ort, Datum: Unterschrift des Erziehungsberechtigten bzw. der/s Schiilerin/s



Schule:
Christian-von-Bomhard Schule Uffenheim staatl. anerkannte Schulen
- Fachoberschule -

Schulbesuchsbestatigung R

Es wird bestatigt, dass der/die Schuler/Schilerin

Name Geburtsdatum

die 0. g. staatlich anerkannte Schule ab der 11. Klasse (Schuliahr 2021/2022)

besucht.

Das monatlich zu entrichtende Schulgeld betragt 45,00 €. Der Monat August ist schulgeldfrei. Das Schulgeld ist bei
der Lohn- und Einkommensteuererklarung absetzbar.

Es wird bestatigt, dass das Schulgeld im Rahmen einer anderweitigen 6ffentlichen Férderung* nicht ersetzt wird. Falls sich
an diesem Sachverhalt etwas andern sollte, wird die Schule unverziglich davon unterrichtet.

Anspruch auf Schulgeldersatz nach Art. 47 BaySchFG besteht nur fur die Zeit, wahrend der die Schule tatséchlich besucht
worden ist. Weiter gehende vertragliche Vereinbarungen, die dartber hinaus zur Zahlung von Schulgeld verpflichten, sind
insoweit unerheblich und berechtigen nicht zum Schulgeldersatz.

Ich bin dartber informiert, dass ich, wenn ich diese Schulbesuchsbestatigung nicht rechtzeitig zu Beginn des Besuchs der
Schule bei der Schulleitung abgebe, keinen Anspruch auf Ersatz des Schulgeldes ableiten kann.

Ort, Datum

Unterschrift des Schilers/der Schilerin Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Vermerke der Schule:

Eingetreten am: 14.09.2021 Ausgetreten am:
Schuljahr 202172022  abgerechnet mit Monaten am
Schuljahr 202272023  abgerechnet mit Monaten am
Schuljahr / abgerechnet mit Monaten am
Schuljahr / abgerechnet mit Monaten am
Schuljahr / abgerechnet mit Monaten am
Schuljahr / abgerechnet mit Monaten am
Schuljahr / abgerechnet mit Monaten am
Schuljahr / abgerechnet mit Monaten am

*  Eine anderweitige 6ffentliche Forderung kann sein:

e Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz,

e Beihilfen zur schulischen und beruflichen Eingliederung junger Aussiedler sowie junger ausléndischer Flichtlinge nach den
Richtlinien des Bundesministers fir Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit - so genannte Garantiefonds-Richtlinien,

Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz im Rahmen von BerufsforderungsmaRnahmen,

Leistungen des Arbeitsamtes im Rahmen von Umschulungs- bzw. WeiterbildungsmalRnahmen nach dem SGB |lI,

Maflnahme einer Berufsgenossenschaft (Reha),

MafRnahme eines Rentenversicherungstragers (Reha).

PIOM €T20 - (e 02 - ¥



S
’Q/ CHRISTIAN Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten

VON
OMHARD o b
S Fiihrungszeugnisses (§ 30 a Abs. 2 BZRG)

Hiermit bestatige/n ich/wir

Auffordernde Person/Schule/Firma/Institution/Verein etc.

Christian-von-Bomhard Schule Uffenheim - Fachoberschule fiir Sozialwesen sowie Wirtschaft und Verwaltung -
Anschrift: (StraRe, Hs.-Nr., PLZ, Ort)

Im Krdmersgarten 10, 97215 Uffenheim

dass Frau/Herr

Name Vorname Geburtsdatum

Anschrift: (StraRe, Hs.-Nr., PLZ, Ort)

gemal § 30 a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes zur Austibung einer
[x] Tatigkeit, die der Prifung der personlichen Eignung nach § 72 a des Achten
Sozialgesetzbuches bedarf

(x] beruflichen Téatigkeit, die der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung
Minderjahriger dient

(] beruflichen Tétigkeit, die in einer vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu
Minderjahrigen aufzunehmen

O ehrenamtlichen Téatigkeit, die der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung
Minderjahriger dient
O ehrenamtlichen Téatigkeit, die in einer vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu

Minderjahrigen aufzunehmen

ein erweitertes Flhrungszeugnis vorlegen muss.

Kurze Beschreibung der Tatigkeit und Vergitung:

fachpraktische Ausbildung Fachoberschule; Praktikantenstatus

Christian-von-Bomhard-Schule
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1. Unterrichtsverpflichtung: Jede/r Schiller/-in ist zur regelméaRigen und punktlichen Teilnahme am Unterricht und
zur Teilnahme an sonstigen schulischen Veranstaltungen verpflichtet.

Absenzenregelung in der Fachoberschule

2. Entschuldigung (= Versdumnis wegen Erkrankung):

Die Schule ist unverziglich und vor 08:00 Uhr zu verstandigen (Tel.: 09842 9367-0 oder Fax.: 09842 9367-160).
Zusatzlich muss im Sekretariat eine unterschriebene Entschuldigung sofort bei Rickkehr in den Ordner im Sekretariat
eingeheftet werden.

Bei fristgerechter Abgabe einer Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung ist eine schriftliche Entschuldigung tberflissig,
allerdings nur, wenn die Bescheinigung fur den gesamten Zeitraum der Erkrankung gilt.

Bei einer Erkrankung von mehr als 2 Werktagen (ausgenommen Samstage, Sonn- und Feiertage) ist grundsétzlich
eine arztliche Arbeitsunfahigkeitshescheinigung vorzulegen.

Falls am Fehltag ein angekindigter Leistungsnachweis (= Schulaufgabe, Kurzarbeit, Referat etc.) angesetzt war, muss
eine arztliche Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung innerhalb von drei Werktagen vorgelegt werden, z. B.:

1. Krankheitstag Di — spateste Abgabe am Do
1. Krankheitstag Fr — spateste Abgabe am Di
1. Krankheitstag Fr vor Ferien — spateste Abgabe am Di in der 1. Ferienwoche

Die Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung muss folgende Kriterien erfullen:
1. Ausstellungsdatum vom 1. Krankheitstag und fristgerechte Abgabe innerhalb von drei
Werktagen
2. Unterschrieben vom Arzt (nicht: i. A. + Unterschrift der Sprechstundenhilfe)
3. Formulierung: ,arbeits- oder schulunféhig erkrankt“ (nicht: ,,ist in meiner Sprechstunde gewesen*)

== andernfalls: kein Nachtermin méglich 2 0 Punkte wg. Versaumnis

3. Erkrankung wahrend des Tages: Erkrankt ein/e Schiiler/-in wahrend des Tages, so muss er sich vom Unterricht
befreien lassen. Dazu ist im Sekretariat das entsprechende Formular auszufiillen und vom Lehrer der aktuellen Stunde,

bzw. vom Lehrer der folgenden Stunde und zusdtz/ich vom Schulleiter der Fachoberschule oder — nur fir den Fall,
dass dieser nicht erreichbar ist — von einem anderen Mitglied der Schulleitung unterschreiben zu lassen. Erst danach
kann eine Befreiung Uber das Sekretariat im Ordner erfolgen.

4. Befreiung bei besonderen Anlassen: Wenn vorhersehbar aus wichtigem Grund der Unterricht nicht besucht
werden kann (Vorstellungsgesprach, Fihrerscheinpriifung usw.) muss die Befreiung vom Unterricht rechtzeitig vorher
bei der Schulleitung FOS eingeholt werden.

(Formulare im Sekretariat!) Minderjahrige benétigen dazu die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Die geplante
Fehlzeit wird im Klassenbuch und im Absenzenordner im Sekretariat vermerkt.

Findet am gleichen Tag eine angekiindigte Leistungserhebung statt, kann grundsatzlich keine Genehmigung erfolgen,
falls es sich um einen Antrag wegen eines verschiebbaren Termins handelt (z. B. Arzttermin, Fahrpriifung,
Vorstellungstermin). Bei nichtverschiebbaren Terminen (z. B. Beerdigung) muss so frith wie mdglich Riicksprache mit
dem betroffenen Fachlehrer wegen eines Nachtermins genommen werden (Antrag abgeben!)

5. Langfristige Sportbefreiung: Diese ist ausschliefilich bei der Schulleitung mit entsprechendem Nachweis vorab
zu beantragen (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei minderjahrigen Schulern notwendig). Diese Befreiung
wird im Zeugnis vermerkt.

6. Versaumter Unterrichtsstoff: Schiler/innen sind verpflichtet, versdumten Unterrichtsstoff selbststandig
nachzuholen. Liegt zwischen dem letzten Fehltag und einer Stegreifaufgabe mindestens ein Unterrichtstag, so kann
der/die Schler/in verpflichtet werden, die Stegreifaufgabe mitzuschreiben, z. B. Di. Unterricht in Fach X und krank,
Mi. Unterrichtstag (evtl. auch ohne Fach X) und anwesend => evtl. Verpflichtung am Do. eine Stegreifaufgabe im
Fach X mitzuschreiben!

Nach padagogischem Ermessen ist es dem Klassenleiter vorbehalten, Schiilerinnen und Schiler mit 5 (nicht
zusammenhangenden) Fehlphasen Attestpflicht aufzuerlegen, welche dann fir die gesamte Schulzeit gilt!
Schiiler/innen, die in der 12. Klasse mehr als 5 Tage ohne ausreichende Entschuldigung versdumt haben,
werden NICHT zur Abschlussprifung zugelassen (vgl. 831 Abs. 3 FOBOSO)!

Fur die fpA-Phasen der 11. Klassen gelten Regelungen, welche den fpA-Hinweisen zu entnehmen sind!

Christian-von Bomhard Fachoberschule fiir Sozialwesen sowie Wirtschaft und Verwaltung,
Im Krdmersgarten 10, 97215 Uffenheim
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Der CvB-Schiilerausweis
und das Bestell- und Bezahlsystem
fur das Mittagessen bei #bomfood

Liebe Eltern,

bom
fur die Organisation der w bomfood-Mittagsverpflegung nutzen wir, in Abstimmung mit dem
Elternbeirat, ein internetbasierendes Bestell- und Bezahlsystem.

Dieses Buchungssystem ermoglicht uns eine genaue Kalkulation fiir die Zubereitung der gewlinschten
Speisen. Kein Magen bleibt leer! Die bargeldlose Speisenausgabe spart Zeit. Langes Warten entfallt!

Wie funktioniert das System?

» Das Mittagessen wird in der Regel von zu Hause aus Uber die Internetseite oder die App von

®omfood bestellt. Dafir hat jeder bomcard-Besitzer einen Benutzernamen und ein
personliches Passwort. Eine Anleitung zum Bestellvorgang erhalten Sie (iber die Website der

Schilerfirma ®4homfood: http://bomfood.cvb-schule.de

> Schiler, die zu Hause nicht Giber einen Internetanschluss verfiigen, konnen in der Schule die

Mittagessenbestellung an den ®¥bomfood-Terminals vornehmen.

> Die Bestellung ist zwei Tage im Voraus, bis 09:50 Uhr einzugeben. Fir Montag und Dienstag
bitte das Mittagessen bis spatestens Freitag vorbestellen! Eine eventuell notwendige
Stornierung des vorbestellten Mittagessens, z. B. aus Krankheitsgriinden, kann am

betreffenden Tag bis 09:50 Uhr per Internet, App oder an den ##bomfood-Terminals in der
Schule vorgenommen werden.

> Die Eltern lassen per Lastschrift einen festgelegten Betrag (30 €) einziehen. Eine Bestellung
ist nur bei vorhandenem Guthaben moglich.

> Die Essensausgabe erfolgt mit Hilfe der bomcard.

> Das Essensgeld ist zweckgebunden — Eltern haben auf den ®#bomfood-Seiten somit eine
Ubersicht, ob und was ihr Kind verzehrt.

> Sicherheit gegen Missbrauch und Betrug ist durch Foto, Benutzername und Passwort
gewahrleistet.



> Sicherheit ist auch bei Verlust der bomcard gegeben. Das Guthaben verbleibt auf dem Konto
fur die Mittagsverpflegung und wird bei Abmeldung - gegen Riickgabe der bomcard -
erstattet.

> Datenschutzerkldrung: Die Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, des
Telemediengesetzes und ggf. weiterer anwendbarer Datenschutzbestimmungen versichert

die Softwarefirma. Weitere Erlduterungen zum Datenschutz finden Sie auf der M@
http://bomfood.cvb-schule.de.

Was miissen Sie tun?

bom
» Wenn lhr Kind bei ®4bomfood zu Mittag essen mdchte oder einen Schiilerausweis benétigt,
halten Sie bitte ein aktuelles, digitales Bild Ihres Kindes bereit und folgen Sie den

Anweisungen auf der ¥ bomfood-Website http://bomfood.cvb-schule.de,
im MenUpunkt >bomcard-Infos<.

w BOMFOOD

» Um zu gewiéhrleisten, dass immer gentgend Geld zur Bestellung von Mittagessen auf dem
Konto eines Benutzers vorhanden ist, wird das Benutzerkonto per Lastschriftverfahren mit
dem festgelegten Betrag von 30,00 € aufgefillt, wenn das ,Wochenbedarfsguthaben” von
10,00 € unterschritten ist.

» Nachdem Sie die bomcard registriert haben (>bomcard Infos< - > bomcard registrieren<)
kann ab September (bei rechtzeitiger Vorbestellung) das Mittagessen abgeholt werden.

>  Wichtig
Achten Sie bitte darauf, dass lhr Kind die bomcard immer dabei hat!

Mit freundlichen GriRen

lhr bomcard-Team


http://bomfood.cvb-schule.de/

Y Merkblatt fiir die Eltern und Erziehungsberechtigten
- CHRISTIAN neu eintretender Schiilerinnen und Schiiler

/&\

VON
BOMHARD an der Christian-von-Bomhard Schule
SCHULE

zum RELIGIONSUNTERRICHT

Montag, 22. Februar 2021
AZ: Loc.

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

Sie haben lhr Kind an der Christian-von-Bomhard Schule Uffenheim angemeldet. Wir freuen uns dariiber und werden
uns nach Kraften bemiihen, lhre Tochter bzw. Ihren Sohn begabungsgerecht zu fordern. Unsere Schule gehort zu den
Bildungseinrichtungen der Evangelischen Landeskirche in Bayern. Sie ist in allen Zweigen staatlich voll anerkannt. Alle
Abschliisse — das Abitur ebenso wie der Abschluss unserer Fachoberschule oder unserer Realschule — stehen den
Abschlissen an staatlichen Schulen gleich. Natdirlich unterrichten wir nach staatlichen Lehrplanen und befolgen die
staatlichen Schulordnungen.

Im Bereich des Religionsunterrichts machen wir die einzige Ausnahme. An staatlichen Schulen wird fur Schiiler, die
nicht am Religionsunterricht teilnehmen, Ethikunterricht verpflichtend angeboten. An den evangelischen Schulen
wird jedoch kein Ethikunterricht erteilt; alle Schiiler miissen daher den Unterricht in evangelischer oder
katholischer Religionslehre besuchen.

Wir erwarten somit auch von bekenntnislosen Schiilern oder von Schiilern, die anderen Religionsgemeinschaften
angehoren, dass sie am Religionsunterricht teilnehmen. Ausnahmen sind schon aus Griinden der Gleichbehandlung
nicht moglich.

Sie brauchen nicht zu befiirchten, dass Ihr Kind am Religionsunterricht indoktriniert oder benachteiligt wird, nur weil
es ohne Bekenntnis ist oder einer anderen Religionsgemeinschaft angehort. Der Religionsunterricht vermittelt
Grundlagen zum Verstdndnis der europdischen Kultur, setzt sich mit den wesentlichen Geistesstrémungen und
Philosophien auseinander und versucht, die Kinder zu Toleranz und Liebe zu erziehen. Das sind Inhalte, zu denen sich
wohl jeder Mensch bekennen mag. Wie in jedem Schulfach wird Ihr Kind auch im Religionsunterricht dann gute
Leistungen erzielen, wenn es aktivam Unterricht teilnimmt, seine Aufgaben macht und sein Pensum lernt.

Mit freundlichen GriiRen

A G

e

OStD i. K. Alfred Lockl

(Gesamtschulleiter)
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CHRISTIAN
Christian-von-Bomhard Schule | Im Krémersgarten 10 | 97215 Uffenheim uil VON
Nur flir den Zweig Sozialwesen zu beantragen! BOMHARD
SCHULE

Evangelische Internatsschule,
Gymnasium, FOS
Realschule

Montag, 22. Februar 2021

Arbeitsmedizinische Untersuchung
fiir Tatigkeit mit Infektionsgefahr ,,G 42“ (Teil 1 bis 3)

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schiilerin, lieber Schiiler,

vor dem Einsatz an der Praktikumsstelle (in der 11. Jahrgangsstufe der FOS fir Sozialwesen)
ist eine arbeitsmedizinische Untersuchung gemall ArbMedVV und Biostoffverordnung not-
wendig. Deshalb bitten wir Sie, bei einem der nachfolgenden Arbeitsmediziner vorstellig zu
werden um die fir den Besuch der Praktikumsstellen erforderliche Untersuchung ,G42 — In-
fektionskrankheiten (Teil 1 bis 3)“ durchflihren zu lassen und uns die Bestatigung dartiber
bis spatestens Mittwoch, 28. Juli 2021, zukommen zu lassen.

Ansbach: BAD GmbH, Tel. 0981 466 336 0

Bad Windsheim: Dr. Seidl-Ertel, Tel. 09841 565 6

Neustadt/Aisch: Dr. Fichtner, Tel. 09161 872 626 6

Ochsenfurt: Mainarztehaus, Dr. Stabenow, Tel. 09331 309 8
Rothenburg/Tbr.:  Zentrum flr Arbeitsmedizin, Martin Hepp, Tel. 09861 922 12

Flr einen reibungslosen Ablauf bringen Sie zur Untersuchung bitte Ihr Impfbuch und die
Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten mit (falls Sie noch nicht volljahrig sind).

Falls noch nicht geschehen, erinnern wir Sie nochmals freundlich daran, dass alle Unterlagen
far die finale Anmeldung bis 28. Juli 2021 bei uns eingehen sollten.

Mit freundlichen GriiRen

[A-dpp dpeter

StRi. K. Philipp Specht
(Stellv. Schulleiter FOS)



Fachoberschule fiir Sozialwesen
sowie Wirtschaft und Verwaltung
Im Kramersgarten 10
97215 Uffenheim
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BITTE LESEN SIE SICH DIESES MERKBLATT SORGFALTIG DURCH

Belehrung fiir Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. §34 Abs.5S. 2
Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Wenn lhr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere
Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es
andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Aulerdem sind gerade Sauglinge
und Kinder wahrend einer Infektionskrankheit abwehrgeschwacht und kénnen sich dort
noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen.

Um dies zu verhindern, mochten wir Sie mit diesem Merkblatt Uber lhre Pflichten,
Verhaltensweisen und das libliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektionsschutz-
gesetz vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in
der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb
bitten wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Das Gesetz bestimmt, dass lhr Kind nicht in die Schule oder andere GE gehen darf, wenn

1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen
verursacht wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus,
Tuberkulose und Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen
bei uns in der Regel nur als Einzelfidlle vor (auBerdem nennt das Gesetz noch
virusbedingte hamorrhagische Fieber, Pest und Kinderlahmung. Es ist aber hochst
unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in Deutschland libertragen werden);

2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfdllen schwer und kompliziert
verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken,
Hirnhautentziindung durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Kratze
ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr;

3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist;

4, es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiosen Gastroenteritis erkrankt
ist oder ein entsprechender Verdacht besteht.

Die Ubertragungswege der aufgezihlten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durchfille
und Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Ubertragung erfolgt durch
mangelnde Handehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch
Gegenstande (Handtlicher, Mobel, Spielsachen). Trépfchen- oder ,fliegende” Infektionen
sind z. B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut- und
Schleimhautkontakte werden Kratze, Lause und ansteckende Borkenflechte tGbertragen.



Dies erklart, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders giinstige Bedingungen fiir
eine Ubertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften
Erkrankungen lhres Kindes immer den Rat |hres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu
nehmen (z. B. bei hohem Fieber, auffallender Midigkeit, wiederholtem Erbrechen,
Durchfallen langer als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen).

Er wird Ihnen — bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt
werden konnte — dariiber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch
der GE nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet.

Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden,
benachrichtigen Sie uns bitte unverziiglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit
wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen MaRnahmen ergreifen kdnnen,
um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen.

Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor
typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass I|hr Kind bereits
Spielkameraden, Mitschiiler oder Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten
Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall missen wir die Eltern der
Ubrigen Kinder anonym Uber das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren.

Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch
werden in einigen Fallen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch ldangere Zeit mit
dem Stuhlgang ausgeschieden oder in Tropfchen beim Husten und durch die Ausatmungsluft
Ubertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden, Mitschiler oder das
Personal anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die
»Ausscheider” von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr-
Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in eine
GE gehen diirfen.

Auch wenn bei lhnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden
Infektionskrankheit leidet, konnen weitere Mitglieder des Haushaltes diese
Krankheitserreger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt
zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben.

Wenn ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen GE filir Ausscheider oder ein
moglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann lhnen lhr behandelnder
Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fallen miissen Sie
uns benachrichtigen.

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Roteln), Kinderlahmung, Typhus und Hepatitis A
stehen Schutzimpfungen zur Verfligung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das
Gesundheitsamt in Einzelfallen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass
ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lhren Haus- oder Kinderarzt oder
an lhr Gesundheitsamt. Auch wir helfen lhnen gerne weiter.
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Herzlich Willkommen in der Schulfamilie der Christian-von-Bomhard Schule Uffenheim!
Wir winschen lhnen alles Gute fur den von
Fachhochschulreife.

Ein nicht immer leichtes Stlick Arbeit liegt vor Ihnen, mit dicht gepackten Lerninhalten, besonders in
der 11. Jahrgangsstufe, mit fir die berufliche Orientierung wichtiger Ausbildung in der Fachpraxis
und einer intensiven Prifungsvorbereitung in der 12. Jahrgangsstufe

Ihnen selbstgewahlten Lebensweg zur

Mit Fleil3, Zuverlassigkeit, Motivation und guter Zusammenarbeit koénnen Sie Ihr Ziel, die
Fachhochschulreife, an der Christian-von-Bomhard Schule erreichen.

Anmerkungen zum tdglichen Unterrichtsverlauf

Der Unterricht an der Christian-von-Bomhard Schule beginnt fiir alle Schularten um 08:00 Uhr und
endet an Tagen ohne Nachmittagsunterricht um 13:10 Uhr.

Stunden mit 45 min Kurzstunden mit 40 min
(dienstags)
Stunde Zeit Stunde Zeit
1. 08:00 - 08:45 1. 08:00 - 08:40
2. 08:50 - 09:35 2. 08:45 - 09:25
Pause 09:35 - 09:45 Pause 09:25 - 09:35
3. 09:50 - 10:35 3. 09:40 - 10:20
4. 10:40 - 11:25 4, 10:25 - 11:05
Pause 11:25 - 11:32 Klassleiterstd. | 11:05 - 11:35
5. 11:35 - 12:20 Pause 11:35 - 11:42
6. 12:25-13:10 5. 11:45 - 12:25
Pause 13:10 - 14:10 6. 12:30 - 13:10
7. 14:15 - 15:00 Pause 13:10 - 14:10
8. 15:00 - 15:45 7. 14:15 - 15:00
Pause 15:45 - 15:55 8. 15:00 - 15:45
9. 15:55 - 16:40 Pause 15:45 - 15:55
10. 16:40 - 17:25 9. 15:55 - 16:40
10. 16:40 - 17:25

In den jeweiligen Kurzpausen (5min) vor den Unterrichtsstunden begeben sich die Schiler in die
Klassen- bzw. Fachraume und halten ihr Arbeitsmaterial zum punktlichen Beginn des Unterrichts
bereit.

Die punktliche und regelmafiige Teilnahme am Unterricht ist eine der wichtigsten Voraussetzungen
far Ihren Erfolg an unserer Schule.


http://www.bomhardschule.de/

Ablaufin der ersten Schulwoche der FOS 11

Dienstag, 14.09.2021
FOS 11 sund w
08:00 Uhr Begruf3ung im Atrium durch den Gesamtschulleiter Herrn OStD i. K. Lockl
AnschlieBend Klassleiterunterricht.
- Begrufiung
- Organisatorisches
- Stundenplan
- Blicherausgabe
- Ablauf Praktikumsphasen, Informationen tber Praktikumsstellen durch Schilerlnnen

- Schulhausfuhrung

11:45 Uhr Gottesdienst

Mittwoch bis Freitag, 15. bis 17.09.2021
FOS 11: Unterricht laut Stundenplan.
Besonderheit:

Gemeinsamer Unterricht der beiden Ausbildungsrichtungen. Der Stundenplan mit entsprechenden
Raumlichkeiten werden den Schilerinnen und Schillern am Dienstag mitgeteilt.

In dieser ersten Schulwoche findet noch kein Nachmittagsunterricht statt

Ablauf ab der zweiten Schulwoche der FOS 11

Die Klassen gehen entsprechend dem Phasenplan in die Schule oder in das Praktikum. Im weiteren
Verlauf werden die Klassen in zwei- bis dreiwéchigen Blécken Praktikum und Schule im Wechsel
durchlaufen.

Durch das Blocksystem ergibt sich wahrend der Schulbldcke ein doppeltes Stundenmalf? pro Woche,
z.B. wird Geschichte als zweistlindiges Fach pro Woche vier Stunden unterrichtet.
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Praktikumsvereinbarung 1. Halbjahr 2021/2022
Sozialwesen
zwischen der
Christian-von-Bomhard Schule
Im Kramersgarten 10
97215 Uffenheim,

der Praktikumseinrichtung: und der Schiilerin/dem Schiiler:
Name der Firma/lInstitution Name, Vorname
Name, Vorname der Praktikumsbetreuung Geburtsdatum
StraRe Haus.-Nr. Strafe Haus.-Nr.
PLZ Ort PLZ Ort
Telefon Telefon
E-Mail E-Mail

Gesetzlich vertreten durch:

Name, Vorname
der/des Erziehungsberechtigten

StralRe Haus.-Nr.

PLZ Ort

Das Praktikum wird im Rahmen des Schulbesuches der Klasse 11 der Fachoberschule fir
Sozialwesen abgeleistet.

Auch wenn die Schiilerin / der Schiiler im Folgenden als Praktikantin/Praktikant bezeichnet wird,
bleibt der Schilerinnen-/Schiilerstatus weiter erhalten.

81 Ziele des Praktikums

Das Praktikum dient der Praktikantin/dem Praktikanten die wesentlichen Aufgaben und
betrieblichen Ablaufe, die sich bei einer Anstellung in der Praktikumsstéatte ergeben,
kennenzulernen. Der erfolgreiche Abschluss des Praktikums ist Voraussetzung fir die Versetzung
in die Klasse 12 der Fachoberschule.



§2 Dauer des Praktikums

Das Praktikum findet im 1. Halbjahr des Schuljahres 2021/2022 statt. Es beginnt am Montag,
20.09.2021 und endet am Freitag, 04.02.2022, ohne dass es einer Kiindigung bedarf. Der
erste Praktikumsblock gilt als Probezeit, in der beide Partner die Vereinbarung lésen kénnen.

83 Arbeitszeit
Die regelmaliige wochentliche Arbeitszeit betragt mind. 36,5 Stunden und findet an finf
Wochentagen von Montag bis Freitag statt.

§4 Urlaub
Wahrend der bayerischen Schulferien ist die Praktikantin/der Praktikant grundséatzlich vom
Praktikumsbetrieb freizustellen.

85 Sonderzeiten

Der Praktikantin/dem Praktikanten ist es gestattet, an zwei Tagen im Monat den Praktikumsdienst
an Wochenenden, Feiertagen oder wahrend der Schulferien zu leisten. Dienste am Wochenende
und an Feiertagen werden mit einem Zeitaufschlag von 25% zu Gunsten der Praktikantin/des
Praktikanten verrechnet.

86 Pflichten des Praktikumsbetriebes

Der Praktikumsbetrieb verpflichtet sich,

1. der Praktikantin/dem Praktikanten fachkundliche, verwaltungstechnische, rechtliche und
O6konomische Grundfertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln,
2. auf die Eignung der Praktikantin/dem Praktikanten zu achten und sie/ihn in ihrer/seiner

Entwicklung zu beraten,

bei Volljahrigen das Arbeitszeitgesetz zu beachten,

bei Minderjahrigen das Jugendarbeitsschutzgesetz zu beachten,

5. stets alle notwendigen MaRnahmen durchzuftihren, um die Arbeitssicherheit der
Praktikantin/des Praktikanten sicherzustellen,

6. der Praktikantin/dem Praktikanten nach zwei erfolgten Praktikumsblécken eine erste
Bewertung auszustellen, um eine Besserung zu ermdglichen und diese der Schule
postalisch zukommen zu lassen,

7. der Praktikantin/dem Praktikanten zum Ende des Praktikums eine zweite Praktikums-
bewertung auszustellen und diese der Schule wiederum postalisch zukommen zu lassen.

o

87 Pflichten der Praktikantin/des Praktikanten
Die Praktikantin/der Praktikant verpflichtet sich,
1. alle ihr/ihm gebotenen Ausbildungsmdoglichkeiten wahrzunehmen,
2. die ihr/ihm Ubertragenen Arbeiten gewissenhaft auszufuhren,
3. die Betriebsordnung und die Unfallverhitungsvorschriften einzuhalten sowie das Inventar
sorgsam zu behandeln,
4. die Interessen des Betriebes zu wahren und Uber Betriebsvorgénge Stillschweigen zu
bewahren,
5. bei Fernbleiben den Betrieb und die Christian-von-Bomhard Schule umgehend zu
benachrichtigen und fir ein Fernbleiben, das drei Tage Uberschreitet eine arztliche
Bescheinigung vorzulegen (Original an Schule, Kopie an Betrieb).

8§88 Vergutung
Waéhrend des Praktikums darf die Praktikantin/der Praktikant keine Vergutung erhalten.

89 Versicherung

Der Hin- und Rickweg zur Praktikumsstelle sowie der Aufenthalt der Schilerin/des Schilers ist
durch die Landesunfallkasse Bayern unfallversichert. Die Christian-von-Bomhard Schule schlie3t
zusatzlich fur Praktikanten eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen ab:

e Personen- und Sachschaden: 3.000.000,00 Euro
¢ Vermdgensschaden: 100.000,00 Euro



§ 10 Auflésung der Vereinbarung
Die Vereinbarung kann nach Ablauf der Probezeit nur aufgeldst werden:

1. Aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist. Eine Kiindigung aus
wichtigem Grund ist insbesondere zulassig, wenn die Praktikantin/der Praktikant
wiederholt oder in grober Weise gegen ihre/seine Pflichten verstéfit.

2. Von der Praktikantin/dem Praktikanten mit einer Kiindigungsfrist von vier Wochen, wenn
sie/er die Praktikumsausbildung aufgeben oder sich fiir eine andere Berufstétigkeit
ausbilden lassen will.

Die Kuindigung muss schriftlich und unter Angabe der Kuindigungsgrunde erfolgen.

811 Regelung von Streitigkeiten

Bei allen aus dieser Vereinbarung entstehenden Streitigkeiten ist vor Inanspruchnahme der
Gerichte eine gutliche Einigung unter Mitwirkung der Fachoberschule der Christian-von-Bomhard
Schule zu versuchen.

8§12 Datenschutz

Ich willige ein, dass im Rahmen des Praktikums meine Adresse, Email-Adresse und meine
Telefonnummer vom Praktikumsbetrieb und der Praktikumsbetreuung zum Zwecke der
Kommunikation genutzt werden. Eine Ubermittlung der Daten an Dritte wird nicht vorgenommen.

813 Sonstige Vereinbarungen
Sonstige Vereinbarungen sind schriftlich festzuhalten und mit der Christian-von-Bomhard Schule
abzustimmen.

Wir bestétigen hiermit, dass:

1. keine verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen der Praktikantin/dem Praktikanten und
der Betriebsleitung/Ausbildungsleitung bestehen,

2. die Praktikantin/der Praktikant oder deren/dessen Erziehungsberechtigte an der Firma/
Institution finanziell nicht beteiligt ist,

3. die Praktikantin/der Praktikant im Rahmen des Praktikums nicht als Fahrzeuglenker/-in
eingesetzt wird.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des/der Vertreter/in der
Christian-von-Bomhard Schule

Ort, Datum Unterschrift der Schilerin/des Schilers

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Die Vereinbarung ist in dreifacher Ausfertigung zu unterzeichnen
und jedem Praktikumspartner jeweils im Original auszuhdndigen.



BomFormula

von A bis Z

Unser Zusammenleben an der evange-
lischen Christian-von-Bomhard-Schule
ist von dem Leitspruch "Alles ist euer, ihr
aber seid Christi"(1.Kor 3,23) gepragt.
Schdiler, Lehrer, Mitarbeiter und Eltern
arbeiten an der gemeinsamen Aufgabe,
dass sich Schuler zu eigenstandigen
Persdnlichkeiten entwickeln. Dabei
berufen wir uns auf unser padagogisches
Konzept, die ,,Principia Bomhardiana“.
Grundlage dieser Prinzipien ist das
christliche Menschenbild, in dem jeder
die Chance zu einem erfillten Leben
erhélt. Dabei respektieren wir den
Charakter und das Aussehen jedes
einzelnen Mitmenschen an unserer
Schule. Gemeinsam tragen wir Verant-
wortung fr unser Zusammenleben.

Unsere Grundsatze:

o Wir sind zueinander stets hoflich und
freundlich und griiRen uns.

o Wir machen uns tber niemanden lustig
und beurteilen niemanden nach seinem
Aussehen.

o Wir grenzen niemanden aus und
erleichtern neuen Schiilern, Lehrern
und Mitarbeitern das Eingewdhnen.

o Wir verletzen niemanden, weder
kdrperlich noch mit Worten.

¢ Wir achten das Eigentum anderer und
gehen sorgsam mit unserer
Schulhauseinrichtung um.

e Wir reden in angemessenem Ton und in
rucksichtsvoller Lautstarke
miteinander.

A
ABFALLE
Wir halten unsere Schule sauber und
nutzen fir unseren Ml stets die
Abfalleimer. Wir achten darauf, dass
am Ende des Schultags nichts mehr
auf dem Boden unseres Klassen-
zimmers liegt.

B
BUSREGELN
Beim Warten auf den Bus bleiben wir
stets auf dem Gehweg. Wir verzichten
auf Fangenspielen, Rennen und
Schubsen, um uns und andere nicht zu
gefahrden. Erst nach dem Anhalten
des Busses betreten wir die StraRe und
gehen beim Einstieg riicksichtsvoll

miteinander um. Dabei gewahren wir
unseren Funftklasslern stets Vorrang.

C
COMPUTER
Computer, Beamer, Smartboards,
Overhead-Projektoren und andere
technische Geréte sind die Voraus-
setzung fiir einen modernen Unterricht
an unserer Schule. Daher gehen wir
sehr sorgsam mit ihnen um.

D
DROGEN
Auf unserem Schulgelédnde verzichten
wir auf den Konsum von Drogen jeder
Art. Weder mit Alkohol oder
Zigaretten und schon gar nicht mit
illegalen Drogen schadigen wir
unseren Kaorper.
Auf besonderen Schulveranstaltungen
kann die Schulleitung Alkoholaus-
schank jedoch genehmigen.

E

ELEKTRONISCHE GERATE
Waéhrend der Unterrichtszeiten (08:00-
13:10 und 14:15-17:25) lassen wir
elektronische Gerate wie Mobiltele-
fone, Laptops, Tablets, CD&MP3-
Player, tragbare Spielekonsolen sowie
Foto- und Filmkameras in der Schule
und auf dem gesamten Schulgelande
stets ausgeschaltet! Nur mit Einwilli-
gung einer Lehrkraft diirfen wir sie in
Ausnahmeféllen nutzen.

Konfiszierte Gerate kdnnen wir nach
Unterrichtsschluss selbst im Sekre-
tariat abholen.

Aus Sicherheitsgrunden bringen wir
auch keine Haushaltsgeréte, wie z.B.
Kaffeemaschinen oder Wasserkocher
mit in die Schule.

ENERGIESPAREN

Wir achten auf den sorgsamen
Umgang mit Energie und Wasser.
Beim Verlassen von R&umen machen
wir alle Lampen aus und schlieRen die
Fenster. Vor allem in der kalten
Jahreszeit 6ffnen wir die Fenster
immer nur kurzzeitig (,,StoBltften®).

ESSEN & TRINKEN

In den Pausen und Kurzpausen kdnnen
wir essen und trinken, wahrend des
Unterrichts ist dies jedoch nur in
Ausnahmeféllen und mit Erlaubnis
einer Lehrkraft erlaubt.

F

FACHRAUME

In den Fachrdumen, Turnhallen und
im Hallenbad beachten wir die
entsprechenden Raumnutzungsregeln
und halten uns dort nur in
Anwesenheit einer Lehrkraft auf.

FAHRRADER

Wenn wir mit dem Fahrrad in die Schule
kommen, nutzen wir die Fahrradstander
im Keller des Hauptgebaudes und am
Pausenhof Il. Der Fahrradkeller wird
morgens um 07:30 Uhr gedffnet.

FUNDSACHEN

Fundsachen geben wir im Sekretariat
oder in den Fundkisten der Turnhallen
ab. Diese werden dann in der Fund-
sachenvitrine im Hauptbau ausgelegt.

K

KAUGUMMI und KNETMASSE
Wir kauen in der Schule keinen
Kaugummi. Wahrend schriftlicher
Arbeiten kann die Lehrkraft das
Kaugummikauen jedoch erlauben.
Knetmasse/Hiipfknete ist auf dem
Schulgelénde generell verboten.

KLEIDUNG

In der Schule tragen wir angemessene
Kleidung ohne beleidigende oder
provozierende Aufdrucke. Wahrend des
Unterrichts tragen wir keine Kopfbe-
deckungen.

KRANKHEIT

Konnen wir den Unterricht wegen
Krankheit oder aus anderen wichtigen
Griinden nicht besuchen, so muss die
Schule bis spétestens 08:00 Uhr durch
einen Erziehungsberechtigten informiert
werden. Eine schriftliche Entschuldigung
reichen wir zusatzlich innerhalb von drei
Tagen nach. Kénnen wir am Sportunter-
richt nicht teilnehmen, geniigt eine
schriftliche Entschuldigung der Eltern.
Bei meldepflichtigen Krankheiten
informieren wir die Schule umgehend.




M

MITTAGSPAUSE
Wenn wir das Schulgeldnde wéahrend der
Mittagszeit verlassen wollen, missen
unsere Eltern zu Beginn des Schuljahres
eine schriftliche Einverstandniserklarung
abgeben. Ansonsten halten wir uns in den
dafiir vorgesehenen Aufenthaltsraumen,
in der Aula oder im Pausenhof auf und
achten dabei auf angemessene Lautstarke
und Verhalten. Ganztagesschdler bleiben
wahrend der Mittagspause stets in der
Schule.
Wahrend der Mittagspause wird ein
Mittagessen angeboten.
(http://bomfood.cvb-schule.de)
Bei der Essensausgabe stellen wir uns in
einer Reihe an und drangeln nicht.
Das Essen nehmen wir danach
ausschlieBlich in der Aula ein und achten
dabei auf eine angemessene Lautstarke.
Nach dem Essen rdumen wir unseren
Platz auf und bringen unser Geschirr
ordentlich zurtick. Unsere Schultaschen
lassen wir wahrend der Mittagspause in
den dafur vorgesehenen Raumen, in
denen wir auch unsere Hausaufgaben
erledigen konnen oder stellen sie an die
Wand der Aula.

@

OBERSTUFENSCHULER

Als Oberstufenschiler durfen wir die
Schule wéhrend unserer Freistunden und
in der Mittagspause verlassen. Aullerdem
dirfen wir uns auf der Lounge und im
Qualifikationszimmer aufhalten.

Nur in diesen Bereichen benutzen wir
unsere Handys und Smartphones.

ORDNUNGSDIENST
Der Ordnungsdienst besteht aus zwei
Schilern/innen unserer Klasse und

wechselt wochentlich. Als Ordnungs-
dienst reinigen wir am Stundenende
und nach Unterrichtsschluss die Tafel
und sorgen fiir die regelméRige
Durchliiftung der Unterrichtsrdume.
Nach Unterrichtsschluss und beim
Wechsel in einen anderen Raum
verlassen wir das Klassenzimmer erst
dann, wenn alle Fenster geschlossen
und alle Lichter ausgemacht wurden.
Nach Unterrichtsschluss achten wir
zusatzlich darauf, dass alle Stiihle
hoch gestellt werden. Schaden im
Klassenzimmer melden wir sofort dem

Hausmeister.

P
PAUSE
In der grof3en Pause halten wir uns in
der Aula, auf den Pausenhéfen, dem
Hartplatz oder dem Rasenplatz auf
und verlassen das Schulgelande auf
keinen Fall. In der zweiten Pause
dirfen wir auch in unserem Klassen-
zimmer bleiben. Innerhalb des Schul-
geb&udes und vor allem in den
Klassenzimmern achten wir auf ange-
messene Lautstarke und Verhalten.
Ballspielen diirfen wir nur auRerhalb
des Schulgebdudes. Dabei nehmen wir
aufeinander Rucksicht und achten
darauf, nichts zu beschadigen.
Beim ,,Vorgong“ begeben wir uns
umgehend in/zu unser(em) Klassen-

zimmer bzw. zu den Fachraumen bzw.
Turnhallen.

ROLLER, ETC.

Wir benutzen im Schulhaus und auf
dem gesamten Schulgeldnde keine
Roller, Inlineskates, Skateboards,
Turnschuhe mit Rollen, etc.

S

SACHBESCHADIGUNG

Bei Beschadigungen im Schulgebédude
oder im AulRRenbereich der Schule,
melden wir dies sofort dem
Hausmeister oder im Sekretariat.

SCHULANDACHTEN

Wir legen Wert auf eine ganzheitliche
christliche Bildung. Zur Pflege des
religiosen Lebens gehdren die
wochentlichen Schulandachten. In der
Schulkapelle verhalten wir uns leise
und achten die Spiritualitat in der
Kapelle.

SCHULGEBET

Als Schuler und Lehrer einer christ-
lichen Schule beginnen wir den Schul-
tag am Morgen mit einem Gebet.

U

UNFALLE UND VERLETZUNGEN
Wenn uns wahrend der Schulzeit oder
auf dem Schulweg ein Unfall passiert
oder wir uns z.B. beim Sport
verletzen, melden wir dies sofort im
Sekretariat. Missen wir durch einen
Arzt behandelt werden, so informieren
wir ihn, dass die Verletzung auf dem
Schulweg bzw. in der Schule passiert
ist. AuBerdem fiillen wir im Sekre-
tariat einen Unfallbericht aus.

V

VERHALTEN IM SCHULHAUS
Wir nehmen im Schulhaus Riicksicht
aufeinander, rennen, drédngeln und
schubsen nicht.

W

WERTGEGENSTANDE

Wir sind flr die Aufbewahrung unserer
Wertgegenstande und unseres Geldes in
der Schule selbst verantwortlich. Daher
vermeiden wir das Mitfiihren hoher
Geldbetrage und lassen teure Wertgegen-
stdnde am besten zuhause. Wir beschédi-
gen, verstecken oder stehlen nichts, was
unseren Mitschiilern gehort.

Durch das Mieten eines Schliel}faches
kénnen wir die Gefahr eines Diebstahls

verringern.

ZEHNTKLASSLER

Als Zehntklassler brauchen wir keine
Genehmigung unserer Eltern, um die
Schule in der Mittagspause zu verlassen.
AuRerdem dirfen wir auch in Vertre-
tungsstunden das Schulgelande verlassen,
wenn fur die Stunde kein Arbeitsauftrag
vorliegt und dies zuvor vom Vertretungs-
lehrer genehmigt wurde.

ZEITEN

07:30 Uhr —08:00 Uhr:

Unsere Eltern benachrichtigen die Schule
bei Erkrankungen (vorher auch schon
Uber Anrufbeantworter méglich).

07:00 Uhr:

Das Schulgebdude wird getffnet.

Bis 07:45 Uhr:

Wir halten uns in der Pausenhalle auf.
Ab 07:45 Uhr:

Unsere Klassenzimmer werden getffnet.
Nach 18:00 Uhr:

Wir halten uns in der Schule nur mit
Genehmigung der Schulleitung auf.

ZUSAMMENHALT
Zusammen sind wir stark! Wenn jeder
mithilft, wird es fur alle leichter.

Stand 06.08.2020


http://bomfood.cvb-schule.de/

Praktikumsgeber der Christian-von-Bomhard Schule FOS Sozialwesen (Erziehung und Pflege)

Alten- u. Pflegeheim Johann-Gramann-

Haus Neustadt a. d. Aisch Ansbacher Strale 15 91413 | Neustadt a. d. A. Herr Stenzel 09161 883 0
ANregiomed Klinik Rothenburg Ansbacher Stralle 131 91541 | Rothenburg 0. d. T | Frau Dehner 09861 7070 od. 707 571
Arche-Noah-Schule Friedensweg 8b 91438 | Bad Windsheim Frau Lauchs, Rektorin Frau Prade | 09841 4130
ASB-Netz fir Kinder Breslauer Ring 4 91438 | Bad Windsheim Frau Schmidt 09841 685 353 5
ASB Seniorenzentrum Lichtblick gGmbH Gartenstralle la 91593 | Burgbernheim Frau Schafer, Frau Veit 09843 935 660
AWO Kinderhort Topplerweg 5a 91541 | Rothenburg o. d. T. [ Frau Inge Gehringer-Koch 09861 878 56
Bezirkskrankenhaus Ansbach Feuchtwanger Strae 38 | 91522 | Ansbach Frau Brasick 0981 465 422 15
Comenius Grundschule NEA Comeniusstrale 2 91413 | Neustadt/A. Frau Leupold 09161 874 600
Diakonie Neuendettelsau Dienste,

Werkstatt Rothenburg St.-Leonhard-Strale 32 91541 | Rothenburg Frau Eisenhut 09861 874 779 70
Diakonie Neuendettelsau, Waldheim Urphertshofen 59/60 91619 | Obernzenn Herr Kohler, Frau Gaimann 09844 978 970 9
Diakoniestation Neusitz Kreisfeldstrae 1 91616 | Neusitz Frau Hanna 09861 937 47
Emma-Weizsacker-Haus Creglingen Herrgottstal 19 97993 | Creglingen Frau Reisser 07933 703 20
Ev.-Luth. Kindergarten Alter Stadtgraben Alter Stadtgraben 18 91541 | Rothenburg Frau Kénig 09861 2334
Evang. Kindergarten Auernhofen Lange Dorfstr. 14 97215 | Simmershofen Frau Beck 09848 316

Evang. Kindergarten Ermetzhofen Ermetzhofen 78 91465 | Ergersheim Frau Weber 09847 744

Evang. Kindergarten Heckenacker Anton-Hoffmann-Str. 10 | 91541 | Rothenburg o. d. T. | Frau Heberlein, Frau Geuder-Moll | 09861 3380
Evang. Kinderhaus Durrbachstralle 20 91613 | Marktbergel Frau Wittmann 09843 792

Evang. Kindergarten St. Johannis, Gollh. An der Linde 1 97258 | Gollhofen Frau Rosin 09339 441

Evang. Kindergarten St. Johannis Adelhofer Strale 12 97215 | Uffenheim Frau Trabert 09842 8647
Evang. Kindergarten St. Markus Engerergasse 3 91438 | Bad Windsheim Frau Strébel 09841 4302
Evang. Montessori-Kinderhaus Rappelkiste | St.-Leonhard-Strale 36 91541 | Rothenburg o. d. T. | Frau Richter, Frau Schuh 09861 877 07
Evang.-Luth. Diakoniewerk Neuendettelsau | Markersbacher StraBe 2 | 91619 | Obernzenn Frau Schatz, Frau Volland 09844 978 970 9
Evang.-Luth. Kita Regenbogen Neusitz Wernizerstralle 30 91616 | Neusitz Frau Maurer 09861 3968 od. 976 637 8
Evang. Kindergarten Arche Noah Kapellenbergstrale 8 91593 | Burgbernheim Frau Ruhl 09843 1241 od. 936 041 1
Evang. Krankenverein Rothenburg o. d. T. [ Schweinsdorfer Str. 33 91541 | Rothenburg o. d. T. | Frau Rauch 09861 937 27
Forderstatte Rothenburg St. LeonhardstralRe 28 91541 | Rothenburg Frau Wasilewski 09861 874 779 11
Frankenlandklinik Bad Windsheim Schwarzallee 1 91438 | Bad Windsheim Frau Horn 09841 950 od. 957 84
Franziskus Schule Bad Windsheim Max-Reger-Weg 4 91438 | Bad Windsheim Frau Meyer 09841 689 444 4
Frieda Lang Haus Grundschule fir Kinder Im Kramersgarten 10 97215 | Uffenheim Herr Butzen 09842 935 506 4
Gerlach-von-Hohenlohe-Stift, Alten- und

Pflegeheim Spitalplatz 2 97215 | Uffenheim Frau Weidt 09842 9370
GroRtagespflegestelle Herbolzheimer

Storche Herbolzheim 25 91478 | Markt Nordheim Frau Geif3linger 09842 8256
Grund- und Werkrealschule Creglingen Kieselallee 15 97993 | Creglingen Frau Késtner 07933 912 114
Grund- und Mittelschule Burgbernheim Schulstrale 1 91593 | Burgbernheim Frau Kurzidem 09843 451
Grundschule Aub In der Peunt 1 97239 | Aub Herr Stephan 09335 430
Grundschule Gebsattel Bahnhofsweg 5 91607 | Gebsattel Frau Schneider, Direktor Erlinger | 09861 931 057
Grundschule Luitpoldschule Herr Strumptner,

Rothenburg o. d. T. Hornburgweg 26 91541 | Rothenburgo.d. T Leitung Frau Schirner 09861 4566
Grundschule Oberscheckenbach Oberscheckenbach 35 91620 | Ohrenbach Frau Hartl 09865 334
Grundschule Scheinfeld Goethestrae 2 91443 | Scheinfeld Frau Krahmer 09162 922 620
Grundschule Topplerschule Herr Strumptner,

Rothenburg 0. d. T. Topplerweg 15 91541 | Rothenburg o. d. T. | Leitung Frau Dr. ERel-Ullmann 09861 5356
Grundschule Uffenheim SchulstraBe 2 - 4 97215 | Uffenheim Frau Dachlauer 09842 953 068 0
Haus der Betreuung und Pflege Sonnenweg 4 97215 | Uffenheim Frau Stengl, Frau Durr-Schmidt 09842 953 319 0
Haus fur Kinder u. Familie ,,Der gute Hirte* | SchloRstraRe 9 91471 | lllesheim Frau Christina Hirsch 09841 803 82
Haus Gottesweg St.-Leonhard-Str. 32 91541 | Rothenburg o. d. T. | Frau Schliissler 09861 874 779 12
Hermann-Delp-Grundschule Breslauer Ring 6 91438 | Bad Windsheim Frau Dersch, Frau Hartmann 09841 2545
Internat der CvB-Schule Im Kramersgarten 9 97215 | Uffenheim Frau Fella 09842 936 721 1




Praktikumsgeber der Christian-von-Bomhard Schule FOS Sozialwesen (Erziehung und Pflege)

Jugendhilfe Creglingen e.V. Kinder- und

Riemenschneiderbriicke

Familienhaus Tauberwiese 6 97993 | Creglingen Frau Vogt 07933 922 215
Frau Lohnert,
Karoline-Kolb-Kindergarten Uffenheim Sudetenstralle 19 97215 | Uffenheim Leitung Frau Markert 09842 953 620 0
Kath. integr. Kindergarten
St. Johannis Rothenburg ErlbacherstralRe 71 (a) 91541 | Rothenburg o. d. T. | Frau Meyer, Frau Rudinger 09861 4480
Kath. Kindergarten St. Josefs-Verein Hauptstrale 18 97255 | Gelchsheim Frau Marz 09335 1313
Kath. Kindergarten St. Elisabeth Nordring 2 91438 | Bad Windsheim Frau Karola Klein 09841 3412
Kindergarten Adelshofen Dorfstralle 25 91587 | Adelshofen Frau Thorwarth 09865 1814
Kindergarten Arche Geslau Pfarrgasse 3 91608 | Geslau Frau Guttzeit 09867 363
Kindergarten St. Markus Bad Windsheim Bauhofwall 12 91438 | Bad Windsheim Frau Adloff 09841 4302
Kindergarten Lindenbaum Dorfstrale 14 97258 | Hemmersheim Frau Holz 09335 770
Kindergarten Sonnenschein HauptstraBe 25 91610 | Insingen Frau Pfander 09869 777
Kindergarten St. Lukas Berliner Strale 45 91438 | Bad Windsheim Frau Hanne Eckstein 09841 3492
Kindergarten Welbhausen Buchklingenring 48 97215 | Welbhausen Frau Bickel 09842 7892
Kinderhaus Im Sonnenschein Marktbergel DirrbachstralRe 20 91613 | Marktbergel Frau Wittmann, Frau Hanauer 09843 792
Kindertagesstatte Regenbogen Héhenweg 13 91605 | Gallmersgarten Frau Meil3ner 09843 3180
Kita Scheinfeld Goethestrale 2 91443 | Scheinfeld Frau Kellner 09162 221
Kita Sonnenschein Insingen Hauptstrale 15 91610 | Insingen Frau Kern 09869 777
Kita Spatzennest Windelshach Rothenburger StraBe 5 91635 | Windelsbach Frau Richter 09867 440
Klinikum Bad Windsheim Erkenbrechtsallee 45 91438 | Bad Windsheim Frau Keller 09841 990 od. 997 59
Pastorius-Grundschule Friedensweg 8a 91438 | Bad Windsheim Frau Schmitt 09841 1420
Herr Strohmenger,
Seniorenheim Gollachtal Aub Bahnhofsstralle 16 97239 | Aub Frau Scheithauer 09335 9790
Seniorenheim Neumiihle Bad Windsheim Neumihlenweg 7 91438 | Bad Windsheim Frau Weil} 09841 6780
Seniorenresidenz Bad Windsheim Erkenbrechtallee 33 91438 | Bad Windsheim Frau Feist, Herr Briickner 09841 912228 od. 912569
Seniorentagesstatte (Malnahmen fiir
Menschen mit Behinderung im Alter) St.-Leonhard-Stral3e 28 91541 | Rothenburg o. d. T. | Frau Ruth Eisen-Klagges 09861 873 88-0
Seniorenwohnen Biirgerheim Rothenburg Spitalhof 4 91541 | Rothenburg o. d. T. Herr Vietz, Frau Janisch 09861 946 70
Seniorenzentrum Rothenburg Oberer Kaiserweg 12 91541 | Rothenburg o. d. T. | Herr Hachtel 09861 938 30
Seniorenzentrum Taubertal Poststrale 8 97285 | Rottingen Frau Krause-Herold 09338 980 70
Sond.-pad. Forderzentrum Bad Windsheim
Forderschulen Galgenbuckweg 5 91438 | Bad Windsheim Frau Lorenz 09841 4920
Sond.-péd. Férderzentrum Bad Windsheim
Integrativer Kinderhort Max-Reger-Weg 2 91438 | Bad Windsheim Frau Hartmann 09841 650 726
Stadtischer Kindergarten Freudenbach Freudenbach 110 97993 | Creglingen Frau Schrandt 07933 429
Tagespflege Landhege Rothenburg Oberer Kaiserweg 12 91541 | Rothenburg o. d. T. [ Frau Banna 09861 938 087 0
Werkstatt fir Menschen mit Behinderung Erlbacher Strale 109 91541 | Rothenburg o.d. T.
Wohngruppe fiir Menschen mit St. LeonhardstralRe 28
Behinderung Bezoldweg 21 91541 | Rothenburg o. d. T. [ Herr Thomas Kohler 09861 874 779 0
Zentraler Diakonieverein Schillingsfiirst Emil-Helmschmidt-Str. 2 | 91583 | Schillingsfirst Frau Banna, Frau Hanna 09868 988 428
Zentrum flr Korperbehinderte Wirzburg Berner Strale 10 97080 | Wirzburg Herr Hofig 0931 667 511 42

Stand: 27.01.2020




Woche Mo Di Mi Do Fr

1 14.9.21 15.9.21 16.9.21 17.9.21

2 20.9.21 21.9.21 22.9.21 23.9.21 24.9.21

3 27.9.21 28.9.21 29.9.21 30.9.21 1.10.21

4 4.10.21 5.10.21 6.10.21 7.10.21 8.10.21
5 11.10.21 12.10.21 13.10.21 14.10.21 15.10.21
6 18.10.21 19.10.21 20.10.21 21.10.21 | 22.10.21
7 25.10.21 26.10.21 27.10.21 28.10.21 | 29.10.21
8 1.11.21 2.11.21 3.11.21 4.11.21 5.11.21
9 8.11.21 9.11.21 10.11.21 11.11.21 12.11.21
10 15.11.21 16.11.21 17.11.21 18.11.21 19.11.21
11 22.11.21 23.11.21 24.11.21 25.11.21 26.11.21
12 29.11.21 30.11.21 1.12.21 2.12.21 3.12.21
13 6.12.21 7.12.21 8.12.21 9.12.21 10.12.21
14 13.12.21 14.12.21 15.12.21 16.12.21 17.12.21
15 20.12.21 21.12.21 22.12.21 23.12.21 | 24.12.21
16 27.12.21 28.12.21 29.12.21 30.12.21 | 31.12.21
17 3.1.22 4.1.22 5.1.22 6.1.22 7.1.22

18 10.1.22 11.1.22 12.1.22 13.1.22 14.1.22
19 17.1.22 18.1.22 19.1.22 20.1.22 21.1.22
20 24.1.22 25.1.22 26.1.22 27.1.22 28.1.22
21 31.1.22 1.2.22 2.2.22 3.2.22 4.2.22

22 7.2.22 8.2.22 9.2.22 10.2.22 11.2.22
23 14.2.22 15.2.22 16.2.22 17.2.22 18.2.22

Gemeinsamer Unterricht

Praktikum

Ferien

Unterricht

Schuljahr 2021/2022
Fachoberschule Uffenheim fiir Sozialwesen: Fachpraktische Ausbildung

Woche Mo Di Mi Do Fr
24 21.2.22 22.2.22 23.2.22 24.2.22 25.2.22
25 28.2.22 1.3.22 2.3.22 3.3.22 4.3.22
26 7.3.22 8.3.22 9.3.22 10.3.22 11.3.22
27 14.3.22 15.3.22 16.3.22 17.3.22 18.3.22
28 21.3.22 22.3.22 23.3.22 24.3.22 25.3.22
29 28.3.22 29.3.22 30.3.22 31.3.22 1.4.22
30 4.4.22 5.4.22 6.4.22 7.4.22 8.4.22
31 11.4.22 12.4.22 13.4.22 14.4.22 15.4.22
32 18.4.22 19.4.22 20.4.22 21.4.22 22.4.22
33 25.4.22 26.4.22 27.4.22 28.4.22 29.4.22
34 2.5.22 3.5.22 4.5.22 5.5.22 6.5.22
35 9.5.22 10.5.22 11.5.22 12.5.22 13.5.22
36 16.5.22 17.5.22 18.5.22 19.5.22 20.5.22
37 23.5.22 24.5.22 25.5.22 26.5.22 27.5.22
38 30.5.22 31.5.22 1.6.22 2.6.22 3.6.22
39 6.6.22 7.6.22 8.6.22 9.6.22 10.6.22
40 13.6.22 14.6.22 15.6.22 16.6.22 17.6.22
41 20.6.22 21.6.22 22.6.22 23.6.22 24.6.22
42 27.6.22 28.6.22 29.6.22 30.6.22 1.7.22
43 4.7.22 5.7.22 6.7.22 7.7.22 8.7.22
44 11.7.22 12.7.22 13.7.22 14.7.22 15.7.22
45 18.7.22 19.7.22 20.7.22 21.7.22 22.7.22
46 25.7.22 26.7.22 27.7.22 28.7.22 29.7.22

Gemeinsamer Unterricht

Praktikum

Ferien

Unterricht




Christian-von-Bomhard Stiftung

Kirchliche (evang.) Stiftung des 6ffentlichen Rechts

Kostenordnung
fiir die

Christian-von-Bomhard Schule Uffenheim

Praambel

Die Christian-von-Bomhard Schule ist eine Privatschule in evang. Tragerschaft.

In dieser Eigenschaft erhalt die Christian-von-Bomhard Schule als allgemeinbildende, weiterfliihrende
Schule keinen 100 %igen Kostenersatz vom Staat, wie z. B. Grund- und Mittelschulen. Die der Stiftung zur
Verfligung stehenden weiteren Finanzmittel (landeskirchlicher Betriebszuschuss, Mieteinnahmen und
Spenden) decken die anfallenden Aufwendungen fiir den Schulbetrieb noch nicht ab.

Um die in evang. Tragerschaft stehende Privatschule in ihrem Bestand zu sichern und um auch fiir die
Zukunft die bisher gewohnte Unterrichtsqualitdt und das bestehende Unterrichtsangebot zu erhalten, muss
die Christian-von-Bomhard Stiftung als Schultrdger weitere Eigenmittel aufbringen. Aus diesem Grunde
miissen Schiilereltern, bzw. Erziehungsberechtigte mit Kostenbeitrdgen in Form von Schulgeld und
Gebilihren belastet werden. Dass dies angemessen und in verantwortlicher Weise geschieht, soll
nachstehende Kostenordnung sicherstellen.

Abschnitt I: Gebiihren

Artikel 1
Leistungen und Gebiihrenhdhe

Schulaufnahmegebiihr: keine Gebuhr

Zeugniserteilung: keine Gebuhr

Papier- und Materialgeld: 5,-- €/Monat
Artikel 2

Festsetzung/Gebiihrenanpassung

Die Gebihren werden durch entsprechenden Beschluss des Stiftungsausschusses der
Christian-von-Bomhard Stiftung (= Schultrager) festgesetzt.

Der allgemeinen Preis- und Kostenentwicklung folgend konnen die jeweils gliltigen Gebihrensatze gem.
315 BGB zum Schuljahresbeginn neu festgesetzt werden, wobei die schriftliche Bekanntgabe der Anpassung
(in der Regel durch Elternrundbrief der Schulleitung) spatestens zum 02.05. eines Jahres fir das kommende
Schuljahr erfolgen muss.

Der Elternbeirat soll rechtzeitig vor einer Geblihrenverdanderung gehort werden.




Artikel 3
Zahlungsweise

Alle Gebiihren werden beim Zahlungspflichtigen im Bankeinzugsverfahren von dem im Schulvertrag
angegebenen Girokonto abgebucht.
Andere Zahlungsweisen konnen zur Vermeidung unnotiger Verwaltungskosten nicht zugelassen werden.

Artikel 4
Papier- und Materialgeld

Das Papier- und Materialgeld (derzeit 5,00 Euro) wird zusammen mit dem Schulgeld monatlich abgebucht
(elfmal pro Jahr).

Artikel 5
Gebiihren bei Internatsschiilern

Es gelten die gleichen Geblihrensatze. Das Papier- und Materialgeld wird vom Taschengeld-konto der
Schilerin/des Schulers einbehalten.

Abschnitt Il: Schulgeld

Artikel 6
Zeitpunkt der Einfiihrung

Seit Beginn des Schuljahres 1999/2000, also seit 01.09.1999, wird an der Christian-von-Bomhard Schule ein
Uber den jeweils gliltigen staatlichen Schulgeldersatz hinausgehendes Schulgeld erhoben.

Artikel 7
Hohe des Schulgeldes/Zahlungsweise

Das Schulgeld betragt derzeit fiir alle Schulzweige jahrlich 1.661,00 Euro und ist in 11 Monatsbeitragen von
September bis Juli des jeweiligen Schuljahres per Bankeinzug zu entrichten. Der monatliche
Schulgeldbetrag betragt somit 151,00 Euro.

Die Hohe des Schulgeldes kann der allgemeinen Preis- und Kostenentwicklung folgend gem. § 315 BGB
angepasst werden, wobei die schriftliche Bekanntgabe der Anpassung spatestens bis zum 02.05. eines
Jahres fiir das kommende Schuljahr erfolgt.

Der Elternbeirat soll rechtzeitig vor einer Schulgeldanpassung gehort werden.

Artikel 8
Verrechnung des Schulgeldes mit dem staatl. Schulgeldersatz

Das monatliche Schulgeld i. H. v. 151,00 Euro wird mit dem durch die Regierung von Mittelfranken der
Christian-von-Bomhard Stiftung direkt gewahrten Schulgeldersatz (ab 01.01.2019 monatlich 106,00 Euro)
verrechnet, so dass seitens der Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten der jeweils bestehende
Differenzbetrag (= Schulgeldrestbetrag) zwischen tatsdchlichem Schulgeld und dem jeweiligen
Schulgeldersatz zu zahlen ist (derzeit monatlich 45,00 Euro, pro Schuljahr 495,00 Euro).



Artikel 9
Dauer der Schulgeldzahlung

Die Dauer der Schulgeldzahlung ist an das rechtskréftige Bestehen des Schulvertrages in seiner jeweiligen
Form gebunden (schriftlicher Vertrag), Schulgeld und Materialgeld sind also bis zum Erreichen des
Ausbildungsziels oder — bei vorzeitigem Ausscheiden — bis zum Vertragsende zu zahlen.

Artikel 10
Schulgeld bei Internatsschiilern

Bei Internatsschilern wird jeweils in Hohe des giiltigen Schulgeldrestbetrages (Schulgeld, abziglich staatl.
Schulgeldersatz) ein entsprechender Einbehalt vom Internatsgeld vorgenommen und der Schule
gutgeschrieben.

Artikel 11
Schulgeld fiir zwei und mehr Kinder aus einer Familie
(familidre Komponente)

Flr Familien, aus denen mehrere Kinder gleichzeitig die Christian-von-Bomhard Schule
besuchen, gilt folgende Regelung:
- fir das 2. Kind erméRigt sich der Schulgeldrestbetrag (Schulgeld abzgl. Staatl. Schulgeldersatz) auf
jeweils 50 % (derzeit monatlich 45,00 Euro x 50 % = 22,50 Euro)
- fiur das 3. und jede weitere Kind entfallt die Zahlung eines Schulgeldrestbetrages

Artikel 12
Hartefalle (soziale Komponente)

Das Schulgeld kann wegen unbilliger Harte aus sozialen Griinden ganz oder teilweise erlassen werden
(insbesondere bei geringem Familieneinkommen, z. B. bei Arbeitslosigkeit, bei Alleinerziehenden, bei
Rentnern und dgl.). Die Griinde flr einen ganz oder teilweise beantragten Erlass des Schulgeldes sind
hinreichend schriftlich darzulegen und durch geeignete Belege nachzuweisen, damit eine entsprechende
SchulgelderméaBigung durch den Schultrager ausgesprochen werden kann.

Artikel 13
Inkrafttreten

Die vorstehende Geblihrenordnung tritt mit dem 1. August 2021 in Kraft.

Uffenheim, 1. September 2021

gez. Christoph Kilian
(Geschéftsfiihrer)



Christian — von — Bomhard Stiftung Uffenheim
- Kirchliche (evang.) Stiftung des 6ffentlichen Rechts -

Richtlinien zum Erlass und zur Ermagigung von Schulgeld
(SchulgeldermaBigungsrichtlinien)
Praambel

Die Christian-von-Bomhard Schule ist eine evangelische Schule in freier Tragerschaft
(Privatschule). Alle Schulzweige sind staatlich anerkannt.

Schultrager ist die Christian-von-Bomhard Stiftung als eine kirchliche (evangelische) Stiftung des 6ffentlichen
Rechts.

Die Finanzierung der Christian-von-Bomhard Schule als Privatschule ist nur mit ca. 75 % ihrer
Gesamtausgaben liber staatliche Zuschiisse nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz gewahrleistet. Der
Schultrager ist daher gezwungen, neben freiwilligen Zuschissen der Evang.-Luth. Kirche in Bayern (aus
Kirchensteuermitteln) und des Landkreises selbst Eigenmittel aufzubringen. Dies geschieht durch die
Erhebung eines Schulgeldes, das liber die H6he des staatl. Schulgeldersatzes hinausgeht.

Schultrager und Schule ist es als kirchliche Einrichtung gleichermaRen ein besonderes Anliegen, dass allein
aufgrund der Schulgelderhebung keine Schiilerinnen oder Schiiler aus familiaren, sozialen und damit aus
finanziellen Griinden vom Besuch der Christian-von-Bomhard Schule ausgeschlossen bleiben missen. Aus
diesem Grunde hat der Stiftungsausschuss der Christian-von-Bomhard Stiftung die nachfolgenden
SchulgeldermaBigungsrichtlinien erlassen.

1. Berechtigung zur Erhebung von Schulgeld:

Die Zahlung von Schulgeld an der Christian-von-Bomhard Internatsschule ist mit dem jeweils giiltigen
Schulvertrag geregelt. Danach ist die Christian-von-Bomhard Stiftung als Schultrager aufgrund der
schulvertraglichen Regelung generell berechtigt, von den betreffenden Schiilereltern oder den volljahrigen
Schilerinnen und Schiilern das Schulgeld nach einer vom Stiftungsausschuss der Christian-von-Bomhard
Stiftung festgelegten Gebihrenordnung per Bankeinzug zu erheben.

2. Kein Rechtsanspruch auf Erlass oder ErmaRigung von Schulgeld:
Auf den Erlass oder die ErmaRigung von Schulgeld besteht kein Rechtsanspruch.

3. Rechtsweg:
Aufgrund der Festlegungen unter Ziff. 1 und 2 ist der Rechtsweg bei Ablehnung von Antrdgen auf
Schulgelderlass oder SchulgelderméaRigungen ausgeschlossen.

4. Antragsformular:

Antrage auf Erlass oder ErmaRigung von Schulgeld kénnen ausschlieBlich und nur mit dem dafur
vorgesehenen Antragsformular der Christian-von-Bomhard Stiftung beantragt werden.

(vgl. Anlage).

5. Antragsfrist:

Antrage auf Erlass oder ErmaRigung von Schulgeld missen fiir das laufende Schuljahr bis spatestens 31.
Oktober des Jahres schriftlich eingegangen sein. Eine riickwirkende ErmaRigung des Schulgeldes ist
grundsatzlich ausgeschlossen.



6. SchulgeldermaBigungsausschuss:

Uber die Antrage auf Erlass und Ermé&Rigung von Schulgeld entscheidet der SchulgeldermaRigungsausschuss;
dieser besteht aus dem Gesamtschulleiter der Christian-von-Bomhard Schule und dem Geschaftsfiihrer der
Christian-von-Bomhard Stiftung.

7. Kriterien fiir Schulgelderlass und SchulgeldermdBigungen:

Kriterien fiir den Erlass und die ErméaRigung von Schulgeld sind zum einen die jeweilige finanzielle Lage der
Christian-von-Bomhard Schule; danach richtet sich einerseits, ob und ggfs. in welcher Hohe Gberhaupt
Spielraum fir diese MaBRnahmen vorhanden ist. Andererseits soll neben den schulischen Verhéltnissen auch
die familidre Situation der Familie, deren Kind die Christian-von-Bomhard Schule besucht, in angemessener
Weise Bericksichtigung finden.

Soziale und familidre Verhéltnisse in Familien sollen grundsatzlich nicht dafiir ausschlaggebend sein, dass ein
Kind vom Besuch der Christian-von-Bomhard Schule ausgeschlossen bleibt.

8. Einzelkriterien der familidren Verhiltnisse fiir Erlass/ErmaRBigung von Schulgeld:
8.1 Rentner oder Schwerbehinderte erhalten nicht automatisch Erlass oder ErmaRigung des Schulgeldes.

8.2 Maligebliche GroRe bei Schulgelderlass oder —ermaRigung ist ausschlieflich das der Familie zur
Verfligung stehende Nettoeinkommen, inklusive Kindergeld und aller Unterhaltsleistungen sowie aus
offentlichen Kassen gewahrte Unterstlitzungen, wie z. B. Renten, Arbeitslosengeld, Waisenrente oder
Pflegegeld, BAf6G oder KIHG-Hilfe.

8.3 Ermittlung des Nettoeinkommens:

bei Nichtselbststandigen: Verdienst und Unterstiitzungen aus 6ffentlichen Kassen, abziiglich
nachgewiesene Aufwendungen gemaR Ziff. 8.4;

Negativeinkiinfte, z. B. aus Vermietung und Verpachtung bleiben bei der Einkommensermittlung auller
Ansatz;

Nachweise hierfiir: Verdienstbescheinigungen, Steuerbescheide, Leistungsbescheide, sonstige Belege;
bei Selbststindigen: zu versteuerndes Einkommen, wobei Negativeinkiinfte und Abschreibungsbetrage
nicht bericksichtigt werden kénnen (z. B. bei Landwirten);

Nachweise hierfiir: Steuerbescheide, sonstige geeignete Belege;

8.4. Zusatzliche finanzielle Belastungen

in der Schiilerinnen-/Schilerfamilie, die fiir die Anrechnung auf das Familiennettoeinkommen
angerechnet werden kénnen:

Dies sind generell solche Belastungen, die liber das MaR der Aufwendungen fiir die allgemeine
Lebensfiihrung hinausgehen. Als derartige Belastungen kommen insbesondere in Betracht:

- Kosten fir Internats- oder Heimunterbringung

- Kosten wegen teurer Ausbildung (z. B. Studium)

- Pflichtunterhaltsleistungen fiir Personen, die nicht im Familienverband wohnen

- sonstige aullergewohnliche Belastungen im Sinne des Einkommensteuerrechts

- besondere Belastungen aufgrund von Haftungs- und Regressanspriichen.

Kosten und damit Aufwendungen und Belastungen der allgemeinen Lebensfiihrung kénnen nicht
beriicksichtigt werden; dies sind insbesondere:

- Mieten u. Mietnebenkosten

- Darlehens- und Tilgungsaufwendungen fir Haus- und Wohnungseigentum

- ErschlieBungskosten

- Strom-, Wasser-, Abwasser-, Rundfunk- und Energiekosten

- Telefongebihren

- Kosten (auch Darlehen) im Zusammenhang mit Kfz-Beschaffungen

- Einzahlungen auf jegliche Art von Sparvertragen

- alle sonstigen Kosten der allgemeinen Lebensfiihrung.



8.5 Hohe der SchulgeldermaBigung, je nach festgestelltem Nettoeinkommen

Eine SchulgeldermaRigung wird gewédhrt, wenn das sogenannte Existenzminimum mit den
Familieneinklinften nicht erreicht wird. (Das Materialgeld bleibt hiervon unberihrt).

Liegt das Einkommen unter dem Existenzminimum fiir diese Familie,
erlassen wir das Schulgeld.

Betragt das Einkommen bis zu 249 € mebhr als das Existenzminimum, belauft sich das Schulgeld auf 15 €.

Bei einem Einkommen, das 250 bis 499 € liber dem Existenzminimum liegt, betrdgt das Schulgeld 30 €.
Liegt das Familiennettoeinkommen 500 € und mehr {iber dem Existenzminimum, ist das Schulgeld von
dieser Familie in voller H6he zu zahlen.

Das Existenzminimum wird von der Bundesregierung jahrlich neu festgelegt.

Flr das Jahr 2021 gelten folgende Satze

flr alleinstehende Erwachsene jahrlich 9.744 €
flr Ehepaare jahrlich 15.540 €
flr Kinder jahrlich 5.412 €

(Quelle: www.bundesfinanzministerium.de - Suche unter ,Existenzminimum®)

Flr die Folgejahre werden die jeweils aktualisierten Satze zugrunde gelegt.

Dem errechneten monatlichen Nettoeinkommen wird das monatliche Existenzminimum nach
Familienstand gegenibergestellt.

9. Erlass des Materialgeldes:
Ein Erlass des Materialgeldes kann aus schulpolitischen Griinden nicht mehr gewahrt werden.

10. Inkrafttreten

Vorstehende Richtlinien gelten erstmals fiir das Schuljahr 2021/2022; sie treten daher mit dem
1. August 2021 in Kraft.

Uffenheim, 1. September 2021

gez. Christoph Kilian
(Geschéftsfiihrer)


http://www.bundesfinanzministerium.de/

Christian — von — Bomhard Stiftung Uffenheim
Geschiaftsstelle: Im Kramersgarten 10, 97215 Uffenheim, Tel. 09842-9367180

Wichtige Hinweise

zum evtl. Antrag auf SchulgeldermaBigung

(Auszug aus den SchulgeldermagBigungsrichtlinien)

1. Antragsfrist:

Antrage auf SchulgeldermaBigung missen bis spatestens 31. Oktober des laufenden Schuljahres gestellt
werden. Maligebend ist dabei der Eingangsstempel bei der Schulleitung, bzw. bei der Geschaftsstelle des
Schultragers (s. 0.).

2. Antragsformular:
Flr die Beantragung einer SchulgeldermafRigung ist ausschliefRlich das dafiir vorgesehene griine
Antragsformular zu verwenden. Die Formulare sind im Schulsekretariat erhaltlich.

3. Bearbeitung der ErmaRigungs-, bzw. Befreiungsantrage:
Die Antragsbearbeitung erfolgt in aller Regel in der ersten Novemberhalfte des Ifd. Schuljahres. Nicht
vollstindig und nicht lesbar ausgefiillte Antrage miissen abgelehnt werden.

4. Belege:

Das maligebliche Nettoeinkommen und die geltend gemachten auRergewéhnlichen Belastungen
(darunter fallen nicht Kosten der allgem. Lebensfiihrung wie insbesondere Miete, Strom, Wasser,
Telefon, Darlehenstilgungen fiir Haus oder Kfz) sind durch geeignete Belege nachzuweisen.

Bei fehlenden Belegen muss der SchulgeldermaRigungsantrag abgelehnt werden.

5. Einkommensgrenze:

Eine SchulgeldermaRigung wird generell nicht gewahrt, wenn das Nettoeinkommen der Familie das
zustehende Existenzminimum nach den veroéffentlichten Zahlen der Bundesregierung um 500 € und
mehr liberschreitet. Details entnehmen Sie bitte den Richtlinien zum Erlass und zur ErmaRigung von

Schulgeld (S. 9 —11).

6. Sonstiges:

6.1 Die Stellung eines Antrages auf SchulgeldermaRigung befreit nicht von der Verpflichtung der
vollstandigen Ausfillung des Schulvertrages. Insbesondere ist im Schulvertrag die Bankverbindung
anzugeben und eine Einzugsermachtigung zu erteilen.

6.2 Bis zur schriftlichen Bescheiderteilung tiber die SchulgeldermaRigung sind Schulgeld und
Materialgeld in voller H6he zur Zahlung fallig. Zu viel bezahlte Schulgeldbetrage werden nach
Zustellung des ErmaRigungsbescheides erstattet bzw. verrechnet.

6.3 Zu Unrecht veranlasste Bankriicklastschriftgebiihren miissen dem Schulgeldschuldner zusatzlich in
Rechnung gestellt werden.

Uffenheim, 1. September 2021

gez. Christoph Kilian
(Geschaftsfuhrer)



	01 Schulvertrag 2021_2022 Teil I Seite 1-5
	Schulvertrag
	Vorbemerkungen
	Die Christian-von-Bomhard Schule Uffenheim ist
	eine staatlich anerkannte Ersatzschule in freier Trägerschaft
	eine evangelische Schule
	1. Vertragspartner
	2. Probezeit
	3. Kosten des Schulbesuchs
	4. SEPA-Lastschriftmandat
	5. Religionsunterricht
	6. Hausordnung
	7. Unfall-Versicherung
	8. Haftung
	9. Beendigung des Schulvertrages
	10. Ordnungsmaßnahmen als Erziehungsmaßnahmen
	11. Datenschutz
	12. Gütliche Einigung
	13. Gerichtsstand
	14. Schlussbestimmungen


	02 Formblatt für den Notfall
	03 Datenschutz Minderjährige
	04 Datenschutz Volljährige
	05 Kenntnisnahmen Sozialw.
	06 Schulbesuchsbestätigung 2021_22
	07 Erweitertes Führungszeugnis Anforderung Sozialwesen
	08 Absenzenregelung FOS CvB 21_ 22
	Absenzenregelung in der Fachoberschule

	09 Bomcard Info
	Die bomcard

	10 Religionsunterricht
	11  Arbeitsmedizinische Untersuchung
	12 Infektionsschutzgesetz Merkblatt
	13 Infos erster Schultag erste Schulwoche
	14 PV 21_22_1. Hj Sozialwesen
	15 BomFormula Stand 06.08.2020
	16 Praktikumsgeber Sozialwesen Stand 23.01.2020
	17 Phasenpläne Bomhardschule 21_22 Sozialwesen Betriebe Schüler
	Sozialwesen

	18 Schulvertrag 2021_2022 Teil II Seite 6-12
	K o s t e n o r d n u n g
	Präambel
	Abschnitt I: Gebühren
	Leistungen und Gebührenhöhe
	Artikel 3
	Zahlungsweise
	Artikel 6



	19 Erklärung Kostenfreiheit des Schulweges
	Kostenfreiheit des Schulweges in der Fachoberschule

	20 AN und NEA Bestellschein Verbundpass
	21a AN Erfassungsbogen
	21b NEA Erfassungsbogen
	21c KT Erfassungsbogen
	21d WÜ Erfassungsbogen

	Realschule: Off
	Gymnasium: Off
	Fachoberschule für Sozialwesen: Off
	Fachoberschule für Wirtschaft u Verwaltung: Off
	Name, Vorname der Eltern: 
	Straße Haus Nr: 
	Name, Vorname (volljährige(n) Schüler/in: 
	Straße, Hs: 
	-Nr: 
	, PLZ, Wohnort: 
	, PLZ, Ort: 


	Kontoinhaber  Nachname Vorname: 
	Name der Bank: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	nicht: Off
	teilweise nämlich in Höhe von: Off
	Mutter: Off
	Vater: Off
	Ja  Attest muss vor Probeunterricht vorliegen: Off
	Chronische Erkrankungen  Allergien von welchen wir wissen sollten: 
	MutterName: 
	VaterName: 
	MutterVorname: 
	VaterVorname: 
	MutterFestnetz zuhause: 
	VaterFestnetz zuhause: 
	MutterMobil: 
	VaterMobil: 
	MutterTelefon tagsüberdienstlich: 
	VaterTelefon tagsüberdienstlich: 
	MutterEMail Pflichtangabe: 
	VaterEMail Pflichtangabe: 
	Weitere Personen Ihres Vertrauens: 
	Tel: 
	z B Oma Tante Nachbarin etc 1: 
	z B Oma Tante Nachbarin etc 2: 
	Tel_2: 
	Tel_3: 
	Ja: Off
	Nein: Off
	Ja_2: Off
	Nein_2: Off
	Nein_3: Off
	Ja_3: Off
	Ort Datum: 
	Ort Datum_2: 
	Ort Datum_3: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Name der FirmaInstitution: 
	Straße HausNr: 
	PLZ Ort: 
	EMail: 
	Name Vorname: 
	Straße HausNr_2: 
	PLZ Ort_2: 
	Telefon_2: 
	EMail_2: 
	Name Vorname_2: 
	Straße HausNr_3: 
	PLZ Ort_3: 
	Ort Datum_4: 
	Telefon: 
	geboren am: 
	Klasse: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	PLZ_Ort: 
	Praktikumsbetreuung: 
	Geldbetrag: 
	Ort_Datum: 
	Check Box3: Ja
	Check Box11: Off
	Text1: 
	Name: 
	Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	Datum: 


